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REPUBLIK Ö'STERREICH 
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F'ernschre!b-Nr. 1370-900 
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An .. " r:Aletzentw~ 
die Osterreichische Präsidents h~f""sKa~ei ...... ~ 
die Parlamentsdirektion Z··, 1'1,,,, -GE/19 .. 2: 

d~e Volksanwaltschaft P\...... "p( .1, I /1 
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d7n Rechnungshof . \ .. \\,,,,,,,,,,,,,,,~.,,,....... ........ l). IP 

denVerfassungsgerichtshof ..,.,\1"",,,,,,,,,--.,, . .-
den Verwal tur;g~geri<?htshof \I ... eik ...... "'~l~ MIrz 1991 uV,O "<:/\ 
alle Bundesm~n~ster~en ~ r ~I 
das Bundesministerium für öffentliche Wirtscha Verkehr, 

Sektion V 
das Sekretariat von Herrn Vizekanzler Dipl.lng. RIEGLER 
das Sekretariat von Frau Bundesministerin DOHNAL 
alle .Sektionen des Bundeskanzleramtes 
das Sekretariat von Herrn Staatssekretär Dr. STUMMVOLL 
den Österreichischen Rat für Wissenschaft und Forschung 
die Generaldirektion der Österreichischen Bundesforste 
die Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen 
die Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung 
alle Ämter der Landesregierungen 
die Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der Niederöster­

reichischen Landesregierung 
die Geschäftsführung des Familienpolitischen Beirates beim 

Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 
den Österreichischen Städtebund 
den Österreichischen Gemeindebund 
die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
den Österreichischen. Arbeiterkammertag 
die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs 
den österreichischen,Landarbeiterkamrnertag 
den Österreichischen Rechtsanwaltskammertag 
alle Rechtsanwaltskammern ' 
die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
den Verhandlungsausschuß der Gewerkschaften des öffentlichen 

Dienstes 
den Hauptverband der österreichischen Sozialve'rsicherungsträger 
den Österreichischen Bundestheaterverband " 
die Österreichische Rektorenkonferenz 
den Hauptverband der Land- und Forstwirtschaftsbetriebe 

Österreichs 
den Verein Österreichische Gesellschaft für Gesetzgebungslehre 
die Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der Gewerkschaft 

öffentlicher Dienst 
den evangelischen Oberkirchenrat A und HB Wien 
die ARGE DATEN 
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Betrifft: Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 
1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetenge­
setz 1948, das Nebengebührenzu1agengesetz, das Landes-
1ehrer~Dienstrechtsgesetz 1984, das Land- und forstwirt­
schaft1iche Landes1ehrer-Dienstredhts~esetz 1985, die 
Bundesforste-Dienstordnung 1986, das Land- und Forstar­
beiter-Dienstrechtsgesetz, das E1tern-Karenzur1aubsge­
setz, das Mutterschutzgesetz 1979, das Karenzur1aubsg.e1d­
gesetz und das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 ge­
ändert werden; 
Begutachtungsverfahr~n 

Das Bundeskanzleramt übermittelt in der Anlage den Entwurf 
. ~. .. . e1nes Bundesgesetzes, m1t dem das Beamten-D1enstrechtsge-

setz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetenge­
setz 1948, das Nebengebührenzu1agengesetz, das Landeslehrer­

Dienstrechtsgesetz 1984, das Land- und forstwirtschaftliche 

Landes1ehrer-Dienstrechtsgesetz 1985, die Bundesforste-Dienst­

ordnurig 1986, das Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz, 

das Eltern-K9~enzurlaubsgesetz, das Mutterschutzgesetz 1979, 

das Karenzurlaubsgeldgesetz und das Arbeitslosenversicherungs­
gesetz 1977 geändert werden,sowie den Entwurf von Erl~uterungen 
hiezu und ersucht um Abgabe einer Stellungnahme bis 

2. April 1991 

in zweifacher Ausfertigung. Sollte bis zum angegebenen Termin 

keine Ste11ungnahl"Qe einlangen, darf eine Zustimmung zum vor­
liegenden Entwurf angenommen werden~ 

Dem Präsidium des Nationalrates werden 25 Ausfertigungen dieses 

Entwurfes übermittelt. Die begutachtenden Stellen werden er­

sucht, 25 Ausfertigungen ihrer Stellungnahme dem Präsidium des 

Nationalrates zuzuleiten und das Bundeskanzleramt hievon in 
Kenntnis zu setzen. 

~Für~a. i .. e. Ric~tigke.~.t d Au7trt1gUng: 
. . ".'. /. .~" .. 
. . .,:/"t,q.,·{i. Ci. I( ""l 

21. Februar 1991 
Für den Bundeskanzler: 

JABLONER 
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E n t w u r f 

Bundesgesetz, mit dem das Beamten~Dienstrechtsgesetz 1979, 
das Gehaltsgesetz 1956, das Vertragsbedienstetengesetz 1948, 

ciasNebengebührenzulagen~esetz, das Landeslehrer­

Dienstrechtsgesetz 1984, das Land- und forstwirtschaftliehe 

Landeslehrer~Dienstrechtsgesetz1985, die Bundesforste­

Dienstordnung 1986, das Land- und Forstarbeiter­

Dienst~echtsgesetz, das Eltern-Karenzurlaubsgesetz, 

das Mutterschutzgesetz 1979, das Karenzurlaubsgeldgesetz und 
das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das BDG 1979, BGBl. Nr. 333, zuletzt geändert durch das 

Bundesgesetz BGBl. Nr: ..• /1991, wird wie folgt geändert: 

1~ § 37 Abs. 3 lautet: 

"(3) Der Beamte, 
1. dessen Wochendienstzeit nach den §§ 50a oder 50b auf die 

Hälfte herabgesetzt worden ist oder 
2. der-eine Teilzeitbeschäftigung nach § 15c MSchG oder nach 

§ 8 EKUG in Anspruch nimmt oder 
3. der sich in einem Karenzurlaub zur Pflege eines· behinderten 

Kindes nach § 75a befindet, 
darf eine erwerbsmäßige Nebentätigkeit nur ausüben, wenn und 

insoweit die oberste Dienstbehörde dies genehmigt. Die Genehmigung 

ist zu versag~n, wenn die Ausübung dieser Nebentätigkeit dem Grund 

der nach den Z 1 bis 3 getroffenen Maßnahme widerstreitet." 

2. Die §§ 50a und 50b lauten: 

"Herabsetzung der Wochendienstzeit auf die Hälfte 

§ 50a. (1) Die Wochendienstzeit des Beamten kann auf seinen 

Antrag auf die Hälfte herabgesetzt werden, wenn 

",-
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1. dies zur Pflege oder Betreuung naher Angeh6riger notwendig 

ist und 
2. wichtige dienstliche Interessen nic~t e~tgegenstehen. 

(2) Nahe Angeh6rige im Sinne des Abs. 1 sind der Ehegatte und 

Personen, die mit dem Beamten in gerader Linie verwandt sind, 

ferner Geschwister, Schwiegereltern, Stief-, Wahl- und Pflegekinder 

sowie die Person, mit der der Beamte in Lebensgemeinschaft lebt. 

(3) Die Wochendienstzeit darf - ausgenommen im Falle des § 50e 

Abs. 3 - nur auf die Dauer eines Jahres oder des Vielfachen eines 

Jahres herabgesetzt werden. Für einen Beamten dürfen die Zeiträume 

dieser Her~bsetzung insgesamt vier Jahre nicht überschreiten. 

(4) Die Wochendienstzeit darf nicht herabgesetzt werden, wenn 

1. sich der Beamte in den vorangegangenen fünf Jahren nicht 

ununterbrochen in einem Dienstverhältnis zu einer 

inländischen Gebietsk6rperschaft oder im Lehrberuf an einer 

inländischen 6ffentlichen Schule oder an einer mit 

Öffentlichkeitsrecht ausgestattete~ inländischen 

Privatschule befunden hat, 

2. der zeitraum der Herabsetzung derWochendienstzeit nach der 

Vollendung des 55. Lebensjahres des Beamten enden würde oder 

. 3. der Beamte infolge der Herabsetzung der Wochendienstzeit . 

aus wichtigen dienstlichen Gründ~n weder im Rahmen seines 

bisherigen Arbeitsplatzes noch auf einem anderen seiner 
dienstrechtlichen Stellung zumindest entsprechenden 

Arbei~splatz verwendet werden k6nnte. 

§50b. (l) Die Wochendienstzeit des Beamten ist auf seinen 

Antrag zur Pflege 

1. eines eigenen Kindes, 

2. eines Wahl- oder Pflegekindes oder 

3. eines sonstigen Kindes, das dem Haushalt des Beamten 

angeh6rt und für dessen Unterhalt überwiegend er und (oder) 

sein Ehegatte aufkommt, 

auf die Hälfte herabzusetzen. 
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(2)D1e Wochendiensitzeit da"rf aus diesem Anlaß - ausgenommen 
iim'Falledes§ SOeAbs. "3 -nur ·auf die Dauer eines Jahres oder des 
Vielfachen eines Jahres oder bis zum Schuleintritt des Kindes 
hera:bges.etz't werden. 

wenn 
(3)Diese He'rabsetzung der Wochendienstzeit ist nur zUlässig, 

1. das ,Kind das erste Lebensjahr vollendet hat und noch nicht 
s.chulpflichtig is't, 

2. das Kind. dem Haushalt des Beamten angehört und 

3. der Beamte das Kind überw:iegend selbst betreuen will. 

l~) Der Beamte hat den Antrag auf Herabsetzung der 

W.ochendienstzeit spät"estens zwei Monate vor dem gewollten 
.Wir,ktramkei:tsbeginn zu stellen. 

(5) Die Herabsetzung der Wochendienstzeit gemäß Abs. I ist für 

die Pflege eines Kindes, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, 

nur bis zu einem Zeitraum von insgesamt vier Jahren zulässig. 

(6)§ S.oa Ahs. 4 Z 3 ist anzuwenden." 

3. An die Stelle des §SOe Abs. 2 treten folgende Bestimmungen: 
"(2) Die Dienstbehörde hat auf Antrag des Beamten die 

vo,rz·ei tige Beendigung der Herabsetzung der Wochendienstzeit nach 

den §§ SOa oder SOb· zu verfügen, wenn der Beamte eine 

Teilzeitbeschäftigung nach § lSc MSchG oder nach§ 8 EKUG in 

Ansp,ruch nimmt. 

(3) Zeiten, um die sich dadurqh ein ursprünglich vorgesehener 
,Zeitraum der Herabsetzung derWochendienstzeit nach § SOa oder nach 
':.§ '5frbAbs. S verkürzt, bleiben für eine neuerliche Herabsetzung der 

'Wochendienstzeit gewahrt. Bruchteile eines Jahres können bei einer 

neuerlichen Herabsetzung derWochendienstzeit nur ungeteilt in 

;An-sp.ruch genommen werden." 
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1. dessen Wochendienstzeit nach den §§.508.Ddec 50b auf. die 
Hälfte herabgesetzt worden ist oder ", , '. 

2. der eine Teilzeitbeschäftigung nach § 15c MSchG oder nach 

§ 8 EKUG in Anspruch nimmt oder' 

3. d~r sich in einem Karenzurlaub zur Pflege eines behindert:.~n 
Kindes nach § 75a befindet, ,~ . ,,'. ~ ..,. 

darf eine erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung nur ausüben, wenn und 

insoweit die oberste Dienstbehörde dies genehmigt., Oie .Genehmigung 

ist in den Fällen des Abs.2 sowie dann zu versa.gen, .wenn die' 

Ausübung dieser Nebenbeschäftigung dem Grund der nach den'Z 1 bis 3 
getroffenen Maßnahme widerstreitet." 

5. § 78 Abs. 2 lautet: 

"(2) Die Stundenzahl nach Abs. 1 

1. erhöht sich entsprechend, wenn der Beamte einem 

verlängerten Dienstplan unterliegt, 

2. vermindert sich entsprechend, wenn 

a} die Wochendienstzeit des Beamten nach den §§ 50a oder 

SOb auf die Hälfte herabgesetzt:worden i~t ,oder 

b} der Beamte eine Teilzeitbeschäftigung nach § 15c MSchG 

oder nach § 8EKUG in Anspruch nimmt~" 

6. § 173 Abs. 4 lautet: 

"(4) Das vom Bundesminister.für Wissenschaft und Forschung 

festgesetzte Ausmaß der Lehrverpflichtung des Außerorqentlichen 

Universitätsprofessors wird durch 

1. die Herabsetzung der Wochendienstzeit nach den §§ 50a oder 

50b oder 

2. eine Teilzeitbeschäftigung gemäß§ 1.5c MSchG oder §. 8 EKUG 

nicht geändert. § 31 Abs. 3 bis 7 UOG bleibt unberührt." 

7. § 213 Abs. 2 und 3 lautet: 

"(2) Die zeit der Herabsetzung der Lehrverpflichtung e:nq,et 

unbeschadet des § 50e mit Ablauf des Schuljahres, in dem oder mit 

dessen Beginn die im § 50a Abs. 3 oder im § 50b Abs. 2 festgelegte 
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Frist abläuft. Dies gilt jedoch nicht für solche Zeiträume, an die 

ohne Unterbrechung ein weiterer zeitraum der Herabsetzung der 

Lehrverpflichtung nach den §§ 50a oder 50b anschließt. 

(3) Zeiträume nach § 50a Abs. 3 oder nach § 50b Abs. 5, um die 

infolge der Anwendung des Abs. 2 Jahresfristenüberschritten 

werden, sind. auf den im § 50a Abs. 3 oder den im § 50b Abs. 5 

angeführten Gesamt~eitraum anzurechnen. Soweit es die Einhaltung 

des Abs. 2 erfordert, ist eine Überschreitung dieses 

Gesamtzeitraumes um hBchstens ein Jahr zulässig." 

8. Nach § 236 wird folgender § 236a eingefügt: 

"Her~bsetzung der Wochendienstzeit auf die Hälfte 

§ 236a. Zeiten einer Heiabsetzung der Wochendienstzeit auf die 

Hälfte, die nach §50b Abs. 2 in der bis zum Ablauf des 30. Juni 

1991 geltenden Fassung gewährt worden sind, sind' nicht auf die 

Obergrenze nach § 50a Abs. 3 letzter Satz, sondern auf die 

Obergrenze nach § 50b.Abs. 5 anzurechnen." 

Artikel 11 

Das Gehaltsgesetz 1956, BGBI. Nr. 54, zuletzt geändert durch 

das Bundesgesetz BGBI. Nr~ ... /1991, wird wie folgt geändert: 

wenn 

1. § 13 Abs.10 lautet: 

"(10) Der Monatsbezug des Beamten gebührt im halben Ausmaß, 

1. seine Wochendienstzeit nach den §§ 50a oder 50b EDG 1979 

auf die Hälfte herabgesetzt worden ist oder 

2. er eine Teilzeitbeschäftigung nach § 15c MSchG oder nach 

§ 8 EKUG in Anspruch nimmt. 

Diese Verminderung wird abweichend vom § 6 für den Zeitraum 

wirksam, für den die Maßnahme nach den Z 1 und 2 gilt." 
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2. § 15a lautet: 
"§ 15a. (I) Für Zeiträume, in denen 

1. die Wochendienstzeit nach den §§ 50a oder SOb auf die 

Hälfte herabgesetzt ist oder 

2. dei Beamte eine Teilzeitbeschäftigung nach § 15c MSchG oder 

nach § 8 EKUG in Anspruch nimmt, 

gebühren dem Beamten abweichenc'i vom § 15 Abs. 2 bis 5 keine 

pauschalierten Nebengebühren der im J 15 Abs. 1 Z 1 und 3 bis 5 
ange~ührten Art. Laufende pauschalierte Nebengebühren dieser Art 

erlöschen abweichend vom § 15 Abs. 6 mit dem Wirksamwerden einer 
Maßnahme nach den Z ,1 oder 2. 

(2}Sonstige pauschalierte Nebengebühren gebühren indem 

Ausm~ß, das sich bei Anwendung des § 15 Abs. 2 bis 5 durch die auf 

Grund der Herabsetzung der Wochendienstzeit oder der 

Teilzeitbeschäftigung geänderten Verhältnisse ergibt'. Die sich 

daraus ergebende Verringerung solcher pauschalierter Nebengebühren 

wird abweichend vom § 15 Abs. 6 für den Zeitraum wirksam, für den 

die Maßnahme nach Z 1 oder 2 gilt." 

3. § 16 Abs. 6 lautet: 

"(6) Die Abs. 1 bis 5 sind auf zusätzliche Dienstleistungen im 

Sinne des § 50d BDG 1979, des § 15c AbS. 8 MSchG und des § 10 

Abs. 8 EKUG mit der Maßgabe anzuwenden, daß der 

Überstundenzuschlag nur für Zeiten gebührt, mit denen der Beamte 

die volle Wochendienstzeit überschreitet. Werpen in einem solchen 

Fall Dienstl~istungen erbracht, die mit verschieden hohen 

Überstundenzuschlägen abzugelten wären, so sind jene als 

Überstunden im Sinne des ersten Satzes abzugelten, für die die 

höheren Überstundenzuschläge gebühren." 

4. § 22 Abs. 2 letzter Satz wird aufgehoben. 

5. Nach § 22 Abs. 2 wird folgender Abs. 2a eingefügt: 

"(2a) Für Zeiträume, in denen 

1. die Wochendienstzeit des Beamten nach den §§ 50a oder 50b 

BDG 1979 herabgesetzt ist oder 
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2. der Beamte eine Teilzeitbeschäftigung nach § l5c MSchG oder 
nach § 8 EKUG in Anspruch nimmt, 

umfaßt die Bemessungsgrundlage die in Abs. 2 Z 1 bis 3 angeführten 

Geldleistungen' in der Höhe, wie sie sich aus § 13 Abs. 10 und 11 
ergibt." 

6. § 61 Abs. 9 lautet: 

"(9) Die Abs. 1 bis 8. sind auf Zeiten, mit denen ein Lehrer, 

dessen Lehrverpflichtung nach den §§ 50a oder50b auf die Hälfte 

herabgesetzt worden ist oder der eine Teilzeitbeschäftigung nach 

§ 15c MSchG oder nach § 8 EKUG in Anspruch nimmt, lediglich das 

Ausmaß einet auf die Hälfte herabgesetzten - und nicht einer vollen 

- Lehrverpflichtung überschreitet, mit der Abweichung anzuwenden, 
daß 

1. an die Stelle der im Abs. 4 angeführten Vergütung von 
6,8 vH eine Vergütung von 5 vH und 

2. an die Stelle des im Abs. 5 angeführten Ausmaßes von 25 vH 
das Ausmaß von 23,1 vH 

tritt." 

Artikel 111 

Das Vertragsbedienstetengesetz 1948, BGBI. Nr. 86, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr .... /1991, wird wie folgt 
geändert: 

Nach~§ 35 Abs. 4 werden folgende Abs. 4a und 4b eingefügt: 
"(4a) Wird das Dienstverhältnis während einer 

Teilzeitbeschäftigung nach § 15c MSchG oder nach § 8 EKUG infolge 
Kündigung durch den Dienstgeber, unverschuldete Entlassung, 

begründeten Austritt oder einvernehmlich beendet, so ist bei der 

Ermittlung des für die Höhe der Abfertigung maßgebenden 

Monatsentgelts das vorangegangene Beschäftigungsausmaß des 

vertragsbediensteten zugrunde zu legen. 

(4b) In den Fällen des Abs. 3 Z 4 ist bei der Ermittlung des 

für die Höhe der Abfertigung maßgebenden Monatsentgelts vom 

Durchschnitt der in den-letzten fünf Jahren geleisteten Arbeitszeit 
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unter Außerachtlassung der Zeiten eines Karenzurlaubes gemäß MSchG 

oder EKUG auszugehen." 

Artikel IV 

Das Nebengebührenzulagengesetz, BGBl. Nr. 485/1971, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr . .. ~/19 •. , wird wie folgt 

geändert: 

1. § 2 Abs. 1 letzter Satz wird aufgehoben. 

2. Nach § 2 Abs. 1 wird fOlgender Abs. la eingefügt: 

"(la) Von den Nebengebühren, die für Zeiträume bezogen werden, 

in denen 

1. die Wochendienst~eit oder die Lehrverpflichtung nach den 

§§ 50a oder 50b BDG 1979, BGBl. Nr. 333, auf die Hälfte 

herabgesetzt gewesen ist oder 
2. eine Teilzeitbeschäftigung nach §15c MSchG oder nach § 8 

EKUG in Anspruch genommen worden ist, 

begründen die unter Abs. I Z 1, 3 (soweit es sich um Sonn- und 

Feiertagsvergütungen handelt),· 4, 5, 9, 10 und 12 angeführten 

Nebengebühren nur insoweit den Anspruch auf eine 

Nebengebührenzulage zum Ruhegenuß, als sie für Dienstleistungen 

gebühren, mit denen die volle Wochendienstleistung überschritten 
worden ist." 

Artikel V 

Das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984, BGBl. Nr. 302, 

zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 651/1989, wird 
wie folgt geändert: 

1. § 40 Abs. 4 lautet: 

"(4) Der Landeslehrer, 

1. dessen Lehrverpflichtung nach den §§ 44a oder 44b auf die 

Hälfte herabgesetzt worden ist oder 
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2. der eine Teilzeitbeschäftigung nach § 15c MSchG oder nach 
§ 8 EKUG in Anspruch nimmt oder 

3. der sich in einem Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten 
Kindes nach § 58a befindet, 

darf eine erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung nur ausüben, wenn und 

insoweit die Dienstbehörde dies genehmigt. Die Genehmigung ist 

- abgesehen von den Fällen des Abs. 2 - zu versagen, wenn die 

Ausübung dieser Nebenbeschäftigung dem Grund der nach den Z 1 bis 3 
getroffenen Maßnahme widerstreitet." 

2. Die §§ 44a und 44b lauten: 

"Herabsetzring der Lehrverpflichtung auf die Hälfte 

§ 44a. (1) Die Lehrverpflichtung des Landeslehrers kann auf 

seinen Antrag auf die Hälfte herabgesetzt werden, wenn 

1. dies zur Pflege oder Betreuung nahe~ Angehöriger notwendig 

ist und 

2. wichtige dienstliche Interessen nicht entgegenstehen. 

(2) Nahe Angehörige im Sinne des Abs. 1 sind der Ehegatte und 

Personen, die mit dem Landeslehrer in gerader Linie verwandt sind, 

ferner Geschwister , Schwiegereltern, Stief-, Wahl- und Pfleg'ekinder 

sowie die Person, mit der der Landeslehrer in Lebensgemeinschaft 

lebt. 

(3) Die Lehrverpflichtung darf - ausgenommen im Falle des 
§ 44e Abs. 3 - nur auf die Dauer eines Jahres oder des Vielfachen 

eines Jahres herabgesetzt werden. 

(4) Die Zeit der Herabsetzung der Lehrverpflichtung endet 

jedoch unbeschadet des § 44e mit Ablauf des Schuljahres, in dem die 

im Abs. 3 festgelegte Frist abläuft. Dies gilt nicht für solche 

Zeiträume, an die ohne Unterbrechung ein weiterer Zeitraum der 

Herabsetzung der Lehrverpflichtungnach den ~§ 44a oder 44b 

anschließt. 
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(5) Für einen Landeslehrer dürfen die Zeiträume der 

Herabsetzung der Lehrverpflichtung nach Abs. 1 insgesamt vier Jahre 

nicht überschreiten. Zeiträume, um die info~ge <?-er Anwendung des 
Abs. 4 Jahresfristen überschritten werden, sind auf dies~n 
Gesamtzeitraum anzurechnen. Soweit es die Einhaltung des Abs. 4 

erfordert, ist eine Überschreitung dieses Gesamtzeitraumes um 

h6chstens.ein jahr zulässig. 

(6) Die Lehrverpflichtung darf nicht herabgesetzt werden, wenn 

1. sich der Landeslehrer in den vorangegangenen fünf Jahren 
nicht ununterbrochen in einem Dienstverhältnis zu einer 

inländischen Gebietsk6rperschaft oder im Lehrberuf an einer 

inländischen 6ffentlichen Schule oder an einer mit 

Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten inländischen 

Privatschule befunden hat, 

2. der Zeitraum der Herabsetzung der Lehrverpflichtung nach 

der Vollendung des 55. Lebensjahres des Landeslehrers enden 
würde oder 

.3. der Landeslehrer infolge der Herabsetzung der 

Lehrverpflichtung aus wichtigen dienstlichen Gründen weder 

im Rahmen seines bi~herigen Arbeitsplatzes noch auf einem 

anderen seiner dienstrechtlichen Stellung zumindest 

entsprechenden Arbeitsplatz verwendet werden k6nnte. 

§ 44b. (I) Die Lehrverpflichtung.des vollbeschäftigten 

Landeslehrers ist auf seinen Antrag zur Pflege 

1. eines eigenen Kindes, 

2. eines Wahl- oder Pflegekindes oder 

3. eines sonstigen Kindes, das dem Haushalt des Landeslehrers 

angeh6rt und für dessen Unterhalt überwiegend er ftnd (oder) 

sein Ehegatte aufkommt, 

auf die Hälfte herabzusetzen. 

(2) Die Lehrverpflichtung darf aus diesem Anlaß - ausgenommen 

im F~lle des § 44e Abs. 3 - nur auf die Dauer eines Jahres oder des 

Vielfachen eines Jahres oder bis zum Schuleintritt des Kindes 

herabgesetzt werden. 
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(3) Diese Herabsetzung der Lehrverpflichtung ist nur zulässig, 

1. das Kind das erste Lebensjahr vollendet hat und noch nicht 

schulpflichtig ist, 
2. das Kind dem Haushalt des Landeslehrers angehBrt und 

3. der' Landeslehrer das Kind überwiegend selbst betreuen will. 

(4) Der Landeslehrer hat den Antrag auf Herabsetzung der 

Lehrverpflichtung spätestens zwei Monate vor dem gewollten 

Wirksamkeitsbeginn zustellen. 

(5) Die Herabsetzung der Lehrverpflichtung gemäß Abs. 1 ist 

für die Pflege eines Kindes, das das dritte Lebensjahr vollendet 

hat, nur bis zu einem Zeitraum von insgesamt vier Jahren zulässig. 

(6) § 44a Abs. 4 und 6 Z 3 ist anzuwenden." 

3. An die Stelle des § 44e Abs. 2 und 3 treten folgende 

Bestimmungen: 
"(2) Die Dienstbehörde hat auf Antrag des Landeslehrers die 

vorzeitige Beendigung der Herabsetzung der Lehrverpflichtung nach 

den §§ 44a oder 44b zu verfügen, wenn der Landeslebrer' eine 

Teilzeitbeschäftigung nach § l5c MSchG oder nach § 8 EKUG in 

Anspruch nimmt. 

(3) Zeiten, um die sich dadurch ein ursprünglich vorgesehener 

Zeitraum der Herabsetzung der Lehrverpflichtung nach § 44a oder 

nach § 44b Abs. 5 verkürzt, bleiben für eine neuerliche 

Herabsetzung der Lehrverpflichtung gewahrt. Bruchteile eines Jahres 

kBnnen bei einer neuerlichen Herabsetzung der Lehr~erpflichtung nur 

ungeteilt in Anspruch genommen werden. 

(4) Eine Anwendung des Abs. 1 ist in den letzten vier Monaten 

des Schuljahres ausgeschlossen." 
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4. § 47 lautet: 

"Behandlung von Bruchteilen bei d~r F~ststellung 

der Lehrverpflichtung 

§ 47. Ergeben sich bei der Ermittlung des Ausmaßes der 

Lehrverpflichtung 

1. nach den §§ 44 bis 46 und 48 bis 53 oder 
2. bei einer Teilzeitbeschäftigung nach § 15c MSchG oder nach 

§ 8 EKUG 

zuletzt rticht volle Wochenstunden, so ist ein Bruchteil bis 

einschließlich. einer halben Wochenstunde auf die nächstniedrigere 

volle Wochenstunde abzurunden und ein. Bruchteil von mehr als einer 

halben Wochenstunde auf die .nächsthöhere volle Wochenstunde 
aufzurunden." 

5. Nach § 58 wird folgender § 58a eingefügt: 

"§ 58a. (1) Dem Landeslehrer ist auf sein Ansuchen ein Urlaub 

unter Entfall der Bezüge zu gewähren (Karenzurlaub), wenn er sich 

der Pflege eines im gemeinsamen Haushalt lebenden behinderten 

Kindes widmet, für das erhöhte Familienbeihilfe im Sinne des § 8 

Abs. 4 des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGBI. Nr. 376, 

gewährt wird, und seine Arbeitskraf~ aus diesem Grund gänzlich 

. beansprucht wird (Abs. 2), längstens jedoch bis zur Vollendung des 

30. Lebensjahres des Kindes. Der gemeinsame Haushplt besteht 

weiter, wenn sich das behinderte Kind nur zeitweilig wegen 

Heilbehandlung außerhalb der Hausgemeinschaft aufhält. 

(2) Eine gänzliche Beanspruchung der Arbeitskraft im Sinne des 
Abs. 1 liegt vor, solange das behinderte Kind 

1. das Alter für den Beginn der allgemeinen Schulpflicht (§ 2 

des Schulpflichtgesetzes 1985, BGBI. Nr. 76) noch nicht 

erreicht hat und ständiger persönlicher Hilfe und Pflege 

bedarf, 

2. während der Dauer .der allgemeinen Schulpflicht wegen 

Schdlunfähigkeit (§15 des Schulpflichtgesetzes 1985) 

entweder von der allgemeinen Schulpflicht befreit ist oder 

ständiger persönlicher Hilfe und Pflege bedarf, 

, 
I 
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3. nach Vollendung der allgemeinen Schulpflicht und vor 

Vollendung des 30. Lebensjahres dauernd bettlägerig ist: 

oder ständiger persönlicher Hi lfe und Pf lege bedarf •. 
;' 

"T· ... :'I, '\ 

(3) Der Landeslehrer hat den Antrag auf Gewährung des 

Karenzurlaubes spätestens zwei Monate vor dem gewollten 
Wirksamkeitsbeginn zu stellen. 

~' ~ 

(4) Der Landeslehrer hat den Wegfall einer der Voraussetzungen 
,für die Karenzierung (Abs. 1 und 2) innerhalb von zwei Wochen'zb~ 
melden. 

(5) Die Zeit des Karenzurlaubes zur Pflege eines behinderten 

Kindes gilt als ruhegenußfähige Laridesdienstzeit, ist aber für 

sonstige Rechte, die von der Dauer des Dienstverhältnisses 

abhängen, nicht zu berücksichtigen, soweit in den 

Besoldungsvorschriften nicht anderes bestimmt ist. 

(6) Die Berücksichtigung als ruhegenußfähige Landesdienstzeit 

endet mit dem Ende des Kalendermonats, in dem eine der 

Voraussetzungen gemäß Abs. 1 und 2 weggefallen ist. 

(7) Die Dienstbehörde kann auf Antrag des Landeslehrers die 
vorzeitige Beendigung des Karenzurlaubes verfügen, wenn 

1. der Grund für die Karenzierung weggefallen ist, 

2. das Ausschöpfen der ursprünglich verfügten Dauer des 

Karenzurlaubes für den Landeslehrer eine Härte bedeuten 

würde und 
3. keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen." 

6. An die Stelle des § 115 Abs. 7 treten folgende Bestimmungen: 

"(7) Die Abs. 1 bis 6 sind auf Landeslehrer, 

1. deren Lehrverpflic~tung nach den §§ 44a oder 44b 

:herabgesetzt ist oder 
2. die eine Teilzeitbeschäftigung nach § 15c MSchG oder nach 

§ 8EKUG in Anspruch nehmen, 

nicht anzuwenden. 
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(8) Zeiten einer Herabsetzung der Lehrverpflichtung auf die 

Hälfte, die nach § 44b Abs. 2 in der bis zum Ablauf des 30. Juni 

1991 geltenden Fassung gewährt worden sind, .sin~ nicht auf die 

Obergrenze nach § 44a Abs. 5, sondern auf die Obergrenze nach § 44b 

Abs. 5 anzurechnen." 

Artikel VI 

Das Land- und forstwirtschaftliche 

Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1985, BGB1. Nr. 296, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGB1. Nr .... /1991,wird wie folgt 

geändert: 

1. § 40 Abs. 4 lautet: 
"(4) Der Lehrer, 

1. dessen Lehrverpflichtung nach den §§ 45 oder 46 auf die 

Hälfte herabgesetzt worden ist oder· 

2. der eine Teilzeitbeschäftigung nach § 15c MSchG oder nach 

§ 8 EKUG in Anspruch nimmt oder 

3. der sich in einem Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten 

Kindes nach § 65a befindet, 

darf eine erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung nur ausüben, wenn und 

insoweit die Dienstbeh6rde dies genehmigt. Die Genehmigung ist 

- abgesehen von den Fällen des Abs. 2 - zu versagen, wenn die 

Ausübung dieser Nebenbeschäftigung dem Grund der nach den Z 1 bis 3 

getroffenen Maßnahme widerstreitet." 

2. Die §§ 45 und 46 lauten: 

WHerabsetzung der Lehrverpflichtung auf die Hälfte 

§ 45. (1) Die Lehrverpflichtung des Lehrers kann auf seinen 

Antrag auf die Hälfte herabgesetzt werden, . 

1. dies zur Pflege oder Betreuung naher Angeh6riger notwendig 

ist und 
2. wichtige dienstliche Interessen nicht entgegenstehen. 
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(2) Nahe Angehörige im Sinne des Abs. 1 sind der Ehegatte und 

Personen, die mit dem Lehrer in gerader Linie verwandt sind, ferner . 
Geschwister, Schwiegereltern, Stief-, Wahl- und Pflegekinder sowie 

die Person, mit der der Lehrer in Lebensgemeinschaft lebt. 

(3) Die Lehrverpflichtung darf - ausgenommen im Falle des § 49 

Abs. 3 - nur auf die Dauer eines Jahres oder des Vielfachen eines 
Jahres herabgesetzt werden. 

(4) Die Zeit der Herabsetzun9 der Lehrverpflichtung endet 

jedoch unbeschadet des § 49 mit Ablauf des Schulj~hres, in dem die 
im Abs. 3 festgelegte Frist abläuft~ Dies gilt nicht für solche 

Zeiträume, an die ohne unt~rbrechung ein weiterer Zeitiaum der 

Herabsetzung der Lehrverpflichtung nach den §§ 45 oder 46 

anschließt. 

(5) Für einen Lehrer dürfen die Zeiträume der Herabsetzung der 

Lehrverpflichtung nach Abs. 1 insgesamt vier Jahre nicht 
überschreiten. Zeiträume, um die info1ge der Anwendung des Abs. 4 
Jahresfristen überschritten werden, sind auf diesen Gesamtzeitraum 

anzurechnen. Soweit es die Einhaltung des Abs. 4 erfordert, ist 

eine Überschreitung dieses Gesamtzeitraumes um höchstens ein Jahr 

zulässig. 

(6) Die Lehrverpflichtungdarf nicht herabgesetzt werden, wenn 
1. sich der Lehref in den vorangegangenen fünf Jahren nicht 

ununterbrochen in einem Die~stverhältnis zu einer 

inländischen Gebietskörperschaft oder im Lehrberuf an einer 

inländischen öffentlichen Schule oder an einer mit 

Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten inländischen 

Privatschule befunden hat, 

2. der Zeitraum der Herabsetzung der Lehrverpflichtung nach 

der Vollendung des 55. Lebensjahres des Lehrers enden würde 

oder 
3. der Lehrer infolge der Herabsetzung der Lehrverpflichtung 

aus wichtigen dienstlichen Gründen weder im Rahmen seines 

bisherigen Arbeitsplatzes noch auf einem anderen seiner 
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dienstrechtlichen Stellung zumindest entsprechenden 

Arbeitsplatz verwendet werden könnte. 

§ 46. (1) Die Lehrverpflichtung des vollbeschäftigten Lehrers 

ist auf seinen Antrag zur Pflege 

1. eines eigenen Kindes, 

2. eines Wahl- oder Pfleg~kindes oder 

3. eines sonstigen Kindes, das dem Haushalt des Lehrers 

angehört und für dessen Unterhalt überwiegend er und (oder) 

sein Ehegatte aufkommt, 

auf die Hälfte herabzusetzen. 

{2}_Die Lehrverpflichtung darf aus diesem Anlaß - ausgenommen 

im Falle des § 49 Abs. 3 - nur auf die Dauer eines Jahres oder des 

Vielfachen eines Jahres oder bis zum Schuleintritt des Kindes 

herabgesetzt werden. 

wenn 

(3) Diese Herabsetzung der Lehrverpflichtung ist nur zulässig, 

1. das Kirid das erste Lebensjahf vollendet hat und noch nicht 

schulpflichtig ist, 

2. das Kind dem Haushalt des Lehrers angehört und 

3. der Lehter das Kind überwiegend selbst betreuen will. 

(4) Der Lehrer hat den Antrag auf Herabsetzung der 

Lehrverpflichtung spätestens zwei Monate vor dem gewollten 

Wirksamkeitsbeginn zu stellen. 

(5) Die Herabsetzung der Lehrverpflichtung gemäß Abs. 1 ist 

für die Pflege eines Kindes, das das dritte Lebensjahr vollendet 
hat, nur bis zu einem Zeitraum von insgesamt vier Jahren zulässig. 

(6) § 45 Abs. 4 und 6 Z 3 ist anzuwenden." 

3. An die Stelle des § 49 Abs. 2 und 3 treten folgende 

Bestimmungen: 
"(2) Die Dienstbehörde hat auf Antrag des Lehrers die 

vorzeitige Beendigung der Herabsetzung der Lehrverpflichtung nach 
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J 

den §§ 45 odet 46 zu verfügen, wenn der Lehrer eine 

Teilzeitbeschäftigung nach § l5c MSchG oder nach § 8 EKUG in 
Anspruch nimmt. 

(3) Zeiten,um die sich dadurch ein ursprünglich vorgesehener." 
Zeitraum der Herabsetzung der Lehrverpflichtung nach § 45 oder:n~Gh: 

§ 46 Abs. 5 verkürzt, bleiben für eine neuerliche Herabsetzung der ~. 

Lehrverpflichtung gewahrt. Bruchteile eines Jahres können bei einer 

neuerlichen Herabsetzung der Lehrverpflichtqng nur ungeteilt in 
Anspruch genommen werden. 

(4) Eine Anwendung des Abs. 1 ist in den letzten vier Monaten,. 
des Schuljahres ausgeschlossen." 

4. An die Stelle des § 121 Abs.' 7 treten folgende Bestimmungen~A 
"(7) Die Abs. 1 bis 6 sind auf Lehrer, 

1. deren Lehrverpflichtung nach den §§ 45 oder 46 herabgesetzt 
ist oder 

2. die eine Teilzeitbeschäftigung nach § l5c MSchG oder nach 
§ 8 EKUG in Anspruch nehmen, 

nicht anzuwenden. 

(8) Zeiten einer Herabsetzung der Lehrverpflichtung auf die 

Hälfte, die nach, § 46 Atis. 2 in der bis zum Ablauf des 30. Juni 

1991 geltenden Fassung gewährt worden sind, sind nicht auf die 

Obergrenze nach § 45 Abs. 5, sondern auf die Obergrenze nach § 46 

Abs. 5 anzurechnen." 

Artikel VII 

Die Bundesforste-Dienstordnung 1986~ BGB1. Nr. 298, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGB1. Nr .... /1991, wird wie folgt 

geändert: 

1. § 17 Abs. 3 lautet: 

"(3) Der Bedienstete, 

1. der eine Teilzeitbeschäftigung nach § 15c MSchG oder nach 

§ 8 EKUG in Anspruch nimmt oder 
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2. der sich in einem Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten 

Kindes nach § 56a befindet, 

darf eine erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung ~ur ~usüben, wenn und 

i~soweit die Generaldirektion dies genehmigt. Die Genehmigung ist 

in den Fällen des Abs. 1 sowie dann zu versagen, wenn die Ausübung 

dieser Nebenbeschäftigung dem Grund der nach den Z 1 und 2 

getroffenen Maßnahme widerstreitet." 

2. Nach § 67 Ab~. 4 werden folgende Abs. 4a und 4b eingefügt~ 
"(4a) Wird das Dienstverhältnis während einer 

Teilzeitbeschäftigung ,nach § 15c MSchG oder nach § 8 EKUG infolge 

Kündigung durch den Dienstgeber, unverschuldete Entlassung, 

begründeten Austritt oder einvernehmlich beendet, so ist bei der 

Ermittlung des für die Höhe der Abfertigung maßgebenden 

Monatsbezuges das vorangegan~ene ~eschäftigungsausmaß des 
Bediensteten zugrunde zu legen. 

(4b) In den Fällen des Abs. 3 Z 4 ist bei d'er Ermittlung des 
für die Höhe der Abfertigung maßgebenden Monatsbezuges vom 

Durchschnitt der in den letzten fünf Jahren geleisteten Arbeitszeit 

unter Außerachtlassung der Zeiten eines Karenzurlaubes gemäß MSchG 

oder EKUG auszugehen." 

Artikel VIII 

Das Land- und Forstarbeiter-Dienstrechtsgesetz, 

BGB1. Nr. 280/1980, zulet~t'geändert durch das Bundesgesetz 

BGB1. Nr. 408/1990, wird wie folgt geändert: 

Nach § 28 Abs. 4 werden folgende Abs. 4a und 4b eingefügt: 

"(4a) Wird das Dienstverhältnis während ~iner 

Teilzeitbeschäftigung nach § 15c MSchG oder nach § 8 EKUG infolge 

Kündigung durch den Dienstgeber, unverschuldeter Entlassung, 

begründetem Austritt oder einvernehmlich beendet, so ist bei der 

Ermittlung des für die. Höhe der Abfertigung maßgebenden 

Jahresentgelts das vorangegangene Beschäftigungsausmaß des 

Dienstnehmers zugrunde zu legen. 

.1 
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(4b) In deQ Fällen des Abs. 4 Z 2 lit. c ist bei der 

Ermittlung des für die Höhe der Abfertigung maßgebenden 

Jahresentgelts vom Durchschnitt der in den letzten fünf Jahren 

geleisteten Arbeitszeit unter Außerachtlassung der Zeiten eines 

Karenzurlaubes gemäß MSchG oder EKUG auszugehen." 

Artikel' IX 

Das Eltern-Karenzurlaubsgesetz, BGBl.Nr. 651/1989, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr .... /1990, wird wie folgt 

geändert: 

§ 10 lautet: 

"Sonderbestimmungen für Bedienstete des öffentlichen Dienstes • 
§ 10. (1) Für Bedienstete, die in einem 

1. Dienstverhältnis zum Bund, 

2. in §l Abs. 1 Z.4 angeführten Dienstverhältnis, 

3. Dienstverhältnis gemäß § 1 Abs. 2 des 

Vertragsbedienstetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86, 

stehen, gelten die Abweichungen der folgenden Absätze. 

(2) § 2 Abs. 3 ist nicht anzuwenden. 

(3) § 3 Abs. 5 ist nicht anzuwenden. Wird der gemeinsame . ' 

Haushalt des Vaters mit dem Kind aufgehoben oder die überwiegende 

Betreuung des Kindes durch den Vater beendet, so endet der 

Karenzurlaub nach diesem Bundesgesetz. Der Bedienstete gilt ab 

diesem Zeitpunkt bis zum Ende des ursprünglich nach diesem 

Bundesgesetz gewährten Karenzurlaubes als gegen Entfall der Bezüge 

im Sinne der dienstrechtlichen Vorschriften beurlaubt. Wenn es der 

Dienstgeber jedoch begehrt, hat der Bedienstete vorzeitig den -

Dienst anzutreten. 

(4) § 6 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, daß an die Stelle des 

zitates ,§ 3 Abs. 5' das ~itat '§ 10 Abs. 3 zweiter Satz' tritt. 
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(5) Statt § 6 Abs. 4 sind die §§ 20 bis 23 MSchG anzuwenden. 

(6) § 8 ist auf Richter, auf Ordentlic~e 

Universitäts(Hocpschul)professoren, auf Lehrer, die eine im § 8 

Ab~. 1 BOG 1979, BGB1. Nr. 333, im § 55 Abs. 4 oder 5 LOG 1984, 

BGB1. Nr. 302, oder im§ 56 LLDG 1985, BGB1. Nr. 296, angeführte 

Leitungsfunktion ausüben oder mit.einer Schulaufsichtsfunktion 

betraut sind, auf Klassenlehrer und auf Beamte des 

Schulaufsichtsdienstes nicht anzuwenden. 

(7) § 8 Abs. 1, 7 und 10 letzter Satz ist auf Bundesbeamte, 

Landeslehrer (§ 1 LOG 1984) und Land- und forstwirtschaftliehe 

Landeslehrer (§ 1 LLDG 1985) nicht anzuwenden. Die übrigen 

Bestimmungen des § 8 sind auf diese Beamten mit folgenden 

Abweichungen anzuwenden: 

1. Eine Teilzeitbesc~ftigung ist nur im Ausmaß der halben 

regelmäßigen Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) zulässig~ 

2. Eine Teilzeitbeschäftigung darf von der Dienstbehörde nur 

dann abgelehnt werden, wenn der Beamte infolgeder 

Teilzeitbeschäftigung aus wichtigen dienstlichen Gründen 

weder im Rahmen seines bisherigen Arbeitsplatzes noch auf 

einem anderen seiner dienstrechtlichen Stellung zumindest 

entsprechenden Arbeitsplatz verwendet werden könnte. 

3. Die Bestimmungen über den Kündigungs- und Entlassungsschutz 

gelten auch währe~d eines Rechtsmittelverfahrens betreffend 

die Ablehnung der Teilzeitbeschäftigung. 
• 4. Im § 8 Abs. 10 sind die Verweisungen auf die §§ 10 Abs. 3 

bis 7, 12 Abs. 1 und 13 MSchG mit den Änderungen 

anzuwenden, die sich aus den §§ 20 bis 22 MSchG e~geben. 

5. Bei der stundenmäßigen Festlegung der Zeiträume, in denen 

der Beamte Dienst zu versehen hat, ist auf die persönlichen 

Verhältnisse des Beamten, insbesondere auf die Gründe, die 

zur Teilzeitbeschäftigung geführt haben, soweit Rücksicht 

zu nehmen, als nicht wichtige dienstliche Interessen 

entgegenstehen. 

6. Die Dienstbehörde kann auf Antrag des Beamten die 

vorzeitige Beendigung der Teilzeitbeschäftigung ve!fügen, 

wenn 
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a) der Grund für die Teilzeitbeschäftigung weggefallen isti' 
b) das Ausschöpfen der ursprünglich verfügten Dauer der 

Teilzeitbeschäftigung für den Beamten eine Härte _ 

bedeuten würde und 

c) keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen. 
7. Auf Landeslehrer, die Teilzeitbeschäftigung in Anspruch 

~ehmen, ist § 44c Abs. 2 LDG 1984 anzuwenden. 

(8) Lassen bei den im Abs. 7 angeführten Beamten die 

besonderen umstände des Dienstes eine gen aue Einhaltung der halben 

Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) nicht zu, so kann sie soweikv 
überschritten werden, als es nötig ist, um ihre Unterschreitung zu 

vermeiden. Ansonsten kann ein im AbS. 7 angeführter Beamter über 

das Ausmaß seiner Teilzeitbeschäftigung hinaus zur Dienstleistung 

nur herangezogen werden, wenn die Dienstleistung zur Vermeidung 

eines Schadens unverzüglich notwendig ist und ein Bediensteter, 

dessen Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) nicht herabgesetzt ist.~ 

nicht zur Verfügung steht. Die Zeit einer solchen zusätzlichen 

Dienstleistung ist ent~eder durch Freizeit auszugleichen oder nach 
den besoldungsrechtlichen Vorschriften abzugelten. Bei Lehrern ist 

ein solcher Freizeitausgleich unzulässig. 

(9) § 8 ist auf die übrigen von Abs. 6 und 7 nicht erfaßten 

Bediensteten mit der Maßgabe anzuwenden, daß 

1. eine Teilzeitbeschäftigung jedenfalls nicht zulässig ist; 

wenn derBedienst~te infolge det Teilzeitbeschäftigung aus 

wichtigen dienstlichen Gründen weder im Rahmen/seines 

bisherigen Arbeitsplatzes noch auf einem anderen seiner 

dienstrechtlichen Stellung zumindest entsprechenden 

Arbeitsplatz verwendet werden könnte, und 

2. im § 8 Abs. 10 die Verweisungen auf die §§ 10 Abs. 3 bis 7, 

12 Abs. 1 und 13 MSchG mit den Änderungen anzuwenden sind, 

die sich aus den §§ 20 bis 22 MSchG ergeben. 

(10) Ansprüche nach § 8 haben nur Eltern, Adoptiv- oder 

Pflegeeltern, wenn das Kind nach dem 30. Juni 1990 gebören wurde. 

Für Kinder, die in der Zeit zwischen 30. Juni 1990 und 1. Juli 1991 
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geboren worden sind, kann der Beamte den Antrag auf 

'Teilzeitbeschäftigung aUch nach Ablauf der im § 8 Abs. 6 
angeführten Frist stellen." 

Artikel X 

Das Mutterschutzgesetz 1979, BGBl. Nr. 221, zuletzt geändert 

durch das Bundesgesetz BGBl. Nr .... /1990, wird wie folgt geändert: 

An die Stelle des § 23 Abs. 3 und 4 treten folgende 

Bestimmungen: 

"(3) § 15c ist auf Richter, auf Ordentliche 

Universitäts(Hochschul)professoren, auf Lehrer, die eine im § 8 

Abs. 1 BDG1979, BGBl. Nr. 333, im § 55 Abs. 4 oder 5 LDG 1984, 

BGBl. Nr. 302, oder im § 56LLDG 1985, BGBl~ Nr. 296, angeführte 

Leitungsfunktion ausüben oder mit einer Schuiaufsichtsfunktion 

betraut sind, auf Klassenlehrer und auf Beamte des 

Schulaufsichtsdienstes nicht anzuwenden. 

(4) § 15c Abs. I, 7 und 10 letzter Satz ist auf Bundesbeamte, 

Landeslehrer (§ 1 LDG 1984) und Land- und forstwirtschaftliche 

Landeslehrer (§ 1 LLDG 1985) nicht anzuwenden. Dieüqrigen 

Bestimmungen des § 15c sind auf diese Beamten ,mit folgenden 

Abweichungen anzuwenden: 

1. Eine Tei lzei tbeschäftigung ist nur im Ausmaß der halben 

regelmäßigen Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) ,zulässig. 

2. Bine Teilzeitbeschäftigung darf von der Dienstbehörde nur 

dann abgelehnt werden, wenn der Beamte infolge der 

Teilzeitbeschäftigung aus wichtigen dienstlichen Gründen 

weder im Rahmen seines bisherigen Arbeitsplatzes noch auf 

einem anderen seiner dienstrechtlichen Stellung zumindest 

entsprechenden Arbeitsplatz verwendet werden könnte. 

3. Die Bestimmungen über den Kündigungs- und Entlassungsschutz 

gelten auch während eines Rechtsmittelverfahrens betreffend 

die Ablehnung der Teilzeitbeschäftigung. 

4. Im § 15c Abs. 10 ist die Verweisung auf die §§ 10 und 12 
mit den Änderungen anzuwenden, die sich aus den §§ 20 bis 

22 ergeben. 
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5. B'ej 'de.t stundenmäßfgen Festlegung der zeiträume, in denen 

der Beamte Dienst zu versehen hat, ist auf die persönlichen 

Verhältnisse des Beamten, insbesondere auf die Gründe, die 

zur Teilzeitbeschäftigung geführt haben, soweit Rücksicht 
zu nehmen, als nicht wichtige dienstliche Interessen 
entgegenstehen. 

6~ 'Die Dienstbehörde kann auf Antrag des Beamten die 

. ~ vorze:itigeBeendtgung derTei lzei tbeschäft igung yertüge,n, 
wenn 

. . 
a) der Grund für ,die Teilzeitbeschäftigung weggefallen, isn;,; 

b) das Ausschöpfen der urs,prünglich verfügten Dauer der:. ,,' 
Teilzeitbeschäftigung für den Beamten.eine Härte 
bedeuten würde und 

c) keine wichtigen dienst~ichen Interessen entg~genstehen. 

7. Auf Landeslehrer , die Teilzeitbeschäftigung i,n Anspruch 

nehmen, ist §44c Abs. '2 LOG 19-84 anzuwenden. 

(5) Lassen bei den im Abs. 4 angeführten Beamten,die 
besonderen umstände des ,Dienstes eine gen aue Einhaltungder halben 
Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) nicht zu, so kann sie soweit 

überschritten ~erden~ als es nötig ist, um ihre Unterschreitung zu 

vermeiden. An~on~ten kann ein im Abs. 4 angeführter Beamter üb~r ~ 

das Ausmaß seiner Teilzeitbeschäftigung hinaus zur Dienstleistung 

nur herang~zo~enwerden, wenn die Dienstleistung zur Vermeidung 

eines Schadens unve~züglich notwendig ist und, ein Bediensteter, 

dessen·Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) nicht herabgesetzt ist,' 

nicht zur Verfügung steht. Die Zeit einer solchen zusätzlichen 

Dienstleistung ist entweder durch Freizeit auszugleichen ,oder nach 

den besoldungsrechtlichen Vorschriften abzugelten. Bei Lehrern ist 

ein sOlcher,Freizeitäusgleichtlnzulässig. 

(6) § 15c ist auf die übrigen von Abs. 3 und 4 nicht erfaßten 

Bediensteten mit· der Maßgabe, anzuwenden, daß 

• 

li'eide Teilzeitbeschäftigung jedenfalls nicht, zulä~sig ist, 

wenn der Bedienstete infolge der Tei ~zei tbeschäftigung ,aus 

wichtigen dienstlichen :Gründen weder im ~ahmen seines 

'. :bisherigen Arbeitsplatzes noch auf einem anderen seiner 
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dien.strechtlichen Stellung zumindest entsprechenden 
·Arbeitsplatz verwendet werden könnte, und 

2 .lm§ 15c Abs. 10 die Verweisung auf . die. §§ 10 und 1,2 mi't 
den .,Änderungen anzuwenden ist, .die sich aus den §§20'bi.s 
22 ergeben. 

(7) Ansprüche nach .§ ,15c ~aben nur Eltern, Adoptiv- oder, 
P,flegeeltern,wenn das Kind nach dem 30. Juni 1990 geboren wurde, .. 
Für Kinder ,die in der Zeit zwischen 30. Juni 1990 und 1. Juli :19,9:1 
;<1Efborenw.ord.ensind, kann der Beamte den Antrag auf 
T-e:ilzeitbeschäftigung aucb nach Ablauf der im§. 15c Abs. .. ·6 
angeführten Frist stellen." , 

Artikel XI 

Das Karenzurlaubsgeldgesetz, BGBl. Nr. 395/1974,zUletzt 
geändert durch das Bundesgesetz, .aGBI. Nr. 40S/1990, wird wie folgt 
geändert: 

1. § 11c Abs. 2 bis,4 lautet: 
"(2) Nimmt jeweils nur ein Elternteil nach dem Ablauf d'es 

ersten Lebensjahres des Kindes eine Teilzeitbeschäftigung nach 
§ 15c MSchG oder §S EKUG oder nach einer anderen gleichartigen 
österreichischen Rechtsvorschrift in Anspruch, so gebührt diesem, 
wenn dieses Bundesgesetz auf ihn anzuwenden ist, auf Antrag das 
Karenzurlaubsgeld für die Dauer der Teilzei tbeschäftigunghöchs~tens 
bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes. Das 
Karenzurlaubsgeld gemäß § 3 Abs. I bis 2a vermindert sich um den 
Prozentsatz der Teilzeitbeschäftigung, gemessen an der 
wöchentlichen Normalarbeitszeit. Höchstens gebühren 50 % des 
Karenzur'laubsgeldes gemäß § 3 Abs. 1 bis 2a. 

(3) Nehmen beide Elternteile nebeneinander eine 
Teilzeitbeschäftigung im Sinne des Abs. 2 aut, so gebührt, wenn 

dieses Bundesgesetz 
1. nur auf einen Elternteil anzuwenden ist, diesem Elternteil, 

w 
2. auf beide Elternteile anzuwenden ist, beidenElternteilen 
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auf Antrag das Karenzurlaubsgeld nach diesem Bundesgesetz für die 

Dauer der Teilzeitbeschäftigung höchstens bis zur Vollendung des 

zweit~n Lebensjahres des Kindes. Das Karenzurlaubsgeld gemäß § 3 

Abs. 1 bis 2a vermindert sich für jeden Elternteil um den 

Prozentsatz seiner Teilzeitbeschäftigung, gemessen an der. 

wöchentlichen Normalarbeitszeit. Höchstens. gebühren jedem 

Elternteil 50 % des Karenzurlaubsgeldes gemäß § 3 Abs. 1 bis 2a. 

(4) Das Karenzurlaubsgeld wegen Teilbeschäftigung gemäß Abs. 2 

und 3 gebührt jedoch nicht für Zeiträume, für die der andere 

Elternteil das volle Karenzurlaubsgeld nach diesem Bundesgesetz 

oder anderen österreichischen Rechtsvorschriften bezi~ht." 

2. § 11c Abs. 5 wird aufgehoben. 

3. Im § 11c erhalten die bisherigen Abs. 6 bis 8 die 

Bezeichnung "(5)" bis "(7)". 

4. Es werden erset~t: 
a) im § 11c Abs. 6 die Zitierung "Abs. 1 bis 6" durch die 

zitierung "Abs. 1 bis 5", 
b) im § 11c Abs. 7 die Zitierung "Abs. 1 bis ~" durch die 

Zitierung "Abs. 1 bis 6 ri
• 

Artikel XII. 

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977, BGBl. Nr. 609, 

zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 24/1991, wird wie 

folgt geändert: 

§ 31a Abs. 9 wirq aufgehoben. 

Artikel XIII 

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1991 in Kraft. 
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VORBLATT 

Problem:_ 

1,. Mit dem Karenzurlaubserwei terungsgesetz .wurde die begünstigte 
Teilzeitbeschäftigung aus Anlaß der Geburt eines Kindes für 
Arbeitnehme~ in der Privatwirtschaft und für die in einem 
vertraglichen Dienstverhältnis stehenden Bundesbediensteten und 
Landeslehrer geschaffen. Für die in einem Bffentlich-rechtlichen 
Dienstverhältnis stehenden Bundesbediensteten und Landeslehrer 
besteht als vergleichbares Rechtsinstitut die Herabsetzung der 
Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) auf die Hälfte. Da beide 
Rechtsinstitute unterschiedlich geregelt sind, kBnnten 
Vollzugsprobleme entstehen, wenn auf den einen Elternteil die 
Regelung des MSchG oder des EKUG über die Teilzeitbeschäftigung 
und auf den anderen Elternteil die Regelung über die 
Herabsetzung der Wochendienstzeit auf die Hälfte anzuwenden ist~ 

2. Die derzeitige Regelung der Herabsetzung der Wochendienstzeit 
auf die Hälfte gemäß § 50b BDG 1979 hat sich in der Praxis zum 
Teil als zu starr erwiesen. 

3. § 18a ASVGbietet seit 1. Jänner 1988 Personen, die sich der 
Pflege eines behinderten Kindes widmen, die MBglichkeit der 
Selbstversicherung in der Pensionsversicherung. Im Pensionsrecht 
für die Bundesbeamten besteht kelne analoge Regelung. Durch die 
BDG-Novelle 1990 wurde daher mit Wirkung vom 1. Juli 1990 für 
Beamte und Vertragsbedienstete ein Anspruch auf einen als 
ruhegenußfähige Bundesdienstzeit geltenden Karenzurlaub für die 
Pflege eines behinderten Kirides geschaffen, wenn für dieses Kind 
erhBhte Familienbeihilfe gewährt wird. Mittlerweile wurde diese 
Regelung auch für die Land- und f6rstwirtschaftlichen 
Landeslehrer im LLDG 1985 geiroffen. Für die Landeslehrer (LDG 
1984) steht eine solche Regelung noch aus. 

Ziel: 

1. Schaffung einer kompatiblen Regelung für die in einem 
Bffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehenden 
Bundesbediensteten und Landeslehrer. 

2. Flexibilisierung und Ausweitung der Herabsetzung der 
Wochendienstzeit auf die Hälfte gemäß § 50b BDG 1979 bei voller 
Bedachtnahme auf die Erfordernisse des Berufsbeamtenturns. 

3. Gleichstellung der Landeslehrer mit den Beamten hinsichtlich des 
Anspruches auf Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten Kindes. 
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Inhalt: 

1. Anwendung der Bestimmungen über die begünstigte 
Teilzeitbeschäftigung des MSchG und EKUG auf die in einem 
6ffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis ~teh~nden 
Bundesbediensteten und Landeslehrer mit den erforderlichen 
Anpassungen. 

2. Die Herabsetzung der Wochendienstzeit auf die Hälfte gemäß § SOb 
BDG 1979 soll auch später als nur mit dem Ablauf eines Jahres 
nach der Geburt des Kindes und darüberhinaus bis zum 
Schuleintritt des Kindes in Anspruch genommen werden können. 

3. Anspruch der Landeslehrer auf einen als ruhegenußfähige 
bienstzeit geltenden Karenzurlaub für die Pflege eines 
behinderten Kindes, für das erhöhte Familienbeihilfe gewährt 
wird. 

Alternativen: 

Belassung der bisherigen unbefriedigenden Rechtslage. 

Kosten: 

Die Einführung eines Karenzurlaubes zur Pflege eines behinderten 
Kindes führt zunächst zu keinen Mehrkosten, wohl aber langfrißtig 
zu Folgekosten bei späteren Ruhestandsversetzungen. Die Zahl der 
Fälle, in denen ein solcher Karenzurlaub in Anspruch genommen wird, 
ist derzeit nicht abschätzbar. 

Im übrigen verursacht der Gesetzentwurf keine Mehrkosten. 

\ 
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E r 1 ä ut e run gen 

Allgemeiner' Teil 

Für die vom Geltungsbereich des MSchG und des EKUG. erfaßten 
Personen bestehen unterschiedliche Regelungen über die 

Teilbeschäftigung aus Anlaß der Geburt eines K~ndes, der Adoption 
eines Kindes und der Übernahme eines Pflegekindes. 

Während auf alle in einem vertraglichen Dienstverhältnis 

stehenden Arbeitnehmer und öffentlich Bediensteten die Regelungen 
des MSchG und des EKUG über die Teilzeitbeschäftigung unmittelbar 

an~uwenden sind, gilt für die Bundesbeamten und die beamteten 

Landeslehrer nach der derzeitigen Rechtslage die nur zum Teil 
vergleichbare Regelung üher die Herabsetzung der Wochendienstzeit 

(Lehrverpflichtung) auf die Hälfte, die in den dienst rechtlichen 

Vorschriften enthalten ist. 

Der Entwurf sieht vor, daß die Regelungen des § lSc MSchG und 

des § 8 EKUG über die Teilzeitbeschäftigung auch auf Bundesbeamte 

und beamtete Landes lehrer unmittelbar - weonn auch mit den sachl ich 

erforderlichen Anpassungen - anzuwenden sind. 

Schon auf Grund der bisherigen Regelung hätten Bundesbeamte 

und beamtete Landeslehrer für die Zeit ab dem 1. Juli 1991 bei 

einer entsprechenden Herabsetzung der Wochendienstzeit auf die 

Hälfte die Möglichkeit gehabt, das halbe Karenzurlaubsgeld in 

Anspruch zu nehmen. Mit der Neuregelung wird ihnen ~icht nur die 

Möglichkeit der Inanspruchnahme des halben Karenzurlaubsgeldes 

gewahrt, sondern auch der Kündigungsschutz des MSchG und des EKUG 

auf sie anwendbar, was für Beamte von Bedeutung ist, die sich im 

provisorischen Dienstverhältnis befinden. 

Durch die im wesentlichen gleiChartige Regelung der 

Teilzeitbeschäftigung für alle unter cien Geltungsbereich des MSchG 

und EKUG fallenden Arbeitnehmer und öffentlich Bediensteten soll 

außerdem die Vollziehung erleichtert werden. 
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Daneben sieht dieses Bundesgesetz folgende MaßnahmE;m vor: 

1. Flexibilisierung der Bestimmungen über die Herabsetzung der 

Wochendienstzeit auf die Hälfte gemijß §. 50b BDG 1979 und 

der vergleichbaren Bestimmungen ,über die Herabsetzung der 

Lehrverpflichtung auf die Hälfte, 
2. Schaffung eines Rechtsanspruches auf Gewährung eines 

Karenzurlaubes für die. Pflege eines behinderten Kindes mit 
gleichzeitiger pensionsrechtlicher Absicherung auch für 

Landeslehrer, 

3. Bemessung der Abfertigung der Vertragsb~diensteten, der 

Bediensteten der Österreichischeri Bundesfo~ste und der 
Abreitnehmer nach dem Land- und 

Fo~starbeiter-Dienstrechtsgesetz, wenn sie während einer 
I 

Teilzeitbeschäftigung nach § l5c MSchG oder nach § 8 EKUG 

aus dem Dienstverhältnis ausscheiden. 

Weiters werden Bestimmungen, die mit den zu ändernden 

Regelungen im Zusammenhang stehen, an diese Änderungen angepaßt. 

Die Zuständigkeit ~es Bundes zur Erlassung dieses~ 

Bundesgesetzes ergibt sich 

1. hinsichtlich 

a) der Artikel I bis IV, VII und VIII und 

b) - soweit sie Bundesbedienstete betreffen - der 

~rtikel IX bis XI und XIII 

aus Artikel 10 Abs. 1 Z 16 B-VG, 

2. hinsichtlich 

a) des Artikels V und 

b) - soweit sie Landesl~hrer betreffen - der Artikel IX bis 

XI und XIII 

aus Artikel 14 Abs. 2 B-VG, 

3. hinsichtlich 

a) des Artikels VI und 

b) - soweit sie Land- und forstwirtschaftliche Landeslehrer 

betreffen - der Artikel IX bis XI und XIII 

aus Artikel l4a Abs. 3 lit. b B-VG,und 
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4. hinsichtlich 

a) des Artikels XII und 

b) - soweit er den Artikel XII betrifft· - des Artikels XIII 
aus Artikel 10 Ab~. 1 Z.ll B-VG. 

EG-Normen werden durch die getroffenen Regelungen nicht 
berührt. 

Besonderer Tei 1 

Zu Art. I Z 1 (§ 37 Abs. 3 BOG 1979): 

Die erwerbsmäßige Ausübung einer Nebentätigkeit soll - in 

gleicher Weise wie bei der Herabsetzung der Wochendienstzeit auf 

die Hälfte und der Karenzierung gemäß §75a BOG 1979 - bei 

Vorliegen einer Teilzeitbeschäftigung der Genehmigung ~urch die 

oberste Dienstbehörde bedürfen. 

Zu Art. I Z 2 (§§ 50a und 50b BOG 1979): 

§50a wird inhaltlich nicht geändert, sondern lediglich 

übersichtlicher gegli~dert. Außerdem ist im Abs. 3 eine Zitieru~ 

zu än~ern. 

§ 50b: Die Herabsetzung der Wochendienstzeit auf die Hälfte 

ist nach wie vor für die Pflege eines Kindes vorgesehen, das das 

erste Lebensjahr vollendet hat. Die Möglichkeit, statt des~en eine 

Teilzeitbeschäftigung nach § 15c MSchG oder nach § 8 EKUG in 

Anspruch zu nehmen, wird dadurch nicht berührt. 

Die Anspruchsvoraussetzungen und die Gestaltungsmöglichkeiten 

des § 50b werden - bei voller Bedachtnahme auf die Erfordernisse 

des Berufsbeamtenturns - in folgenden Bereichen flexibler gestaltet:, 

1. Die Herabsetzung der Wochendienstzeit auf die Hälfte muß 

nicht schon mit dem 1. Lebensjahr des Kindes beginnen, 

sondern kann auch ab einem späteren Zeitpunkt (zB im 

Anschluß an einen Karenzurlaub, eine Teilzeitbeschäftigung 

nach dem MSchG oder dem EKUG oder eine Vollbeschäftigung) 

in Anspruch genommen werden (Abs. 2). 
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2. Die Herabsetzung der Wochendienstzeit' auf die Hälfte kann 

Uber das 5. Lebensjahr des Kindes hinaus bis zum Beginn 

sei_ner Schulpflicht in Anspruch gen<?mme~ werden (Abs .2) . 

3. Die Zeit der Pflege von Kindern von deren ersten bis zum 

dritten Lebensjahr unterliegt nach wie vor keiner 

Obergrenze. Die Regelung Uber die Obergrenze fUr Zeiten der 

Pflege von Kindern, die das dritte Lebensjahr bereits 

vollendet haben, wird durch Abs. 5 in zweifacher Hinsicht 

verbessert: 

a) Das zUlässige Gesamtausmaß wird von zwei Jahren auf vier 

Jahre erhöht. 
b) Diese Zeiten werden nicht mehr auf das fUr 

Herabsetzungen de~ Wochendienstzeit nach § 50~ geltende 

Höchstausmaß von vier Jahren angerechnet. 

Zu Art. I Z 3 (§ 50e Abs. 2 und 3 BOG 1979): 

§ 50e Abs. 2 sieht auf Antrag zwingend eine vorzeitige 

Beendigung der Herabsetzung der Wochendienstzeit au'f die Hälfte 

gemäß den §§ 50a oder 50b vor, wenn eine Tellzeitbeschäftigung nach 

§ l5c MSchG oder nach § 8 EKUG in Anspruch genommen wird. Durch den 

Vorrang der Teilzeitbeschäftigung soll Beamten die Inanspruchnahme 

des halben Karenzurlaubsgeldes ermöglicht werden. 

Auf Grund dieser Option nicht konsumierte Zeiten einer 

Herabsetzung der Wochendienstzeit auf die Hälfte sollen gemäß § 50e 

Abs. 3 auch dann gewahrt bleiben, wenn sie Bruchteile eines Jahres 

ausmabhen. 

Zu Art. I Z 4 (§ 56 Abs. 4 BOG 1979): 

Die BeSChränkungen hinsichtlich der AusUbung einer 

Nebenbeschäftigung sollen in gleiCherWeise wie .bei der 

Herabsetzung der Wochendienstzeit auf .die Hälfte und der 

Karenzierung gemäß § 75a BOG 1979 auch im Falle einer 

Teilzeitbeschäftigung nach § 15c MSchG oder nach § 8 EKUG gelten. 

\ 

~ 
\ 

13/ME XVIII. GP - Entwurf 33 von 53

www.parlament.gv.at



- 7 -

Zu Art. I Z5 (§ 78 Abs. 2 BOG 1979): 

Die Teilzeitbeschäftigung gemäß § 15c MSchG und nach § 8 EKUG 

muß bei einer allfälligen Umrechnung des Urlaubsausmaßes in Stunden 
berücksichtigt werden. 

Zu Art. I Z 6 e§ 173 Abs. 4 BDG 1979): 

Diese Bestimmung normiert, daß das Ausmaß der 

Lehrverpflichtung des Außerordentlichen Universitätsprofessors 
durch eine Teilzeitbeschäftigung nicht berührt wird. 

~u Art. I Z 7. (§ 213 Abs. 2 und 3 BDG 1979): 

Die geänderte Regelung über die Herabsetzung der 

Wochendienstzeit ist auch auf die Lehrverpflichtung der Lehrer 

anzuwenden, doch waren hier schon bisher wegen der besonderen 

Umstände der Unterrichtsgestaltung und des 

Lehrverpflichtungsrechtes abweichende Bestimmungen erforderlich. 

Soweit diese auf Regelungen der §§ 50a und 50b verweisen, ist eine 
Anpassung an die Änderung dieser Paragraphen erforderlich. 

Zu Art. I Z 8 (§ 236a BDG 1979): 

Die Verbesserung der Bestimmungen über die Ober.grenzen der 

Herabsetzung der Wochendienstzeit auf die Hälfte soll sich auch auf 
jene Zeiten auswirken, die vor dem 1. Juli 1991 liegen. Diese 

übergangsbestimmung ist auch auf die Herabsetzung der 

Lehrverpflichtung auf die Hälfte nach § 213 anzuwenden, da dieser 

Paragraph die Regelung des § 50b Abs. 5 über die Obergrenze - wenn 

auch mit gewissen Zusatzbestimmungen - übernimmt. 

Zu Art. 11 Z 1 bis 6 (§ 13 Abs. 10, § 15a, § 16 Abs. 6, § 22 

Abs. 2 und 2a und § 61 Abs. 9 GG): 
Das Geha~tsgesetz 1956 enthält mehrere Sonderregelungen für 

Beamte, deren Wochendienstzeit auf die Hälfte herabgesetzt ist,. 

Diese Regelungen sind nun auch auf Beamte anzuwenden, die eine 

Teilzeitbeschäftigung nach § 15c MSchG oder nach § 8 EKUG in 

Anspruch nehmen. Im einzelnen handelt es sich um folgende 

Regelungen: 
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§ 13 Abs. 10 sieht für die Kürzung des Monatsbezuges während 

der Herabsetzung der Wochendienstzeit auf die Hälfte eine tageweise 

A1iquotierung vor, da diese Zeiträume nicht mit einem Monatsersten 
- - . 

beginnen und mit dem letzten Tag eines Monats enden müssen. 

§ 15a enthält die für die Zeit einer Herabsetzung der 

Wochendienstzeit auf die Eä1fte erforderlichen Sonder regelungen für 

pauschalierte Nebengebühren. 

§ 16 Abs. 6: Wird ein Beamter, dessen Wochendienstzeit auf die 

Hälfte herabgesetzt ist, zu Mehrdienstleistungen herangezogen, 

durch die er die halbe Wochendienstzeit, nicht aber die volle 

Wochendienstzeit überschreitet, so gebührt hiefür eine auf die 

Grundvergütung reduzierte Überstundenvergütung. 

§ 22 Abs. 2 und 2a: Ein Beamter, dessen Wochendienstzeit auf 

die Hälfte herabgesetzt ist, hat den vollen Hundertsatz des 

Pensionsbeitrages zu entrichten, doc~ dient als Bemessungsbasis 

nicht der volle, sondern der gemäß § 13 Abs. 10 in Verbindung mit 

§ 13 Abs. 11 gekürzte ruhegenußfähige Monatsbezug. 

§ 61 Abs. 9: Wird ein Lehrer, dessen Lehrverpflichtung auf die 

Hälfte herabgesetzt ist, zu Mehrdienstleistungen herangezogen, 

durch die er die halbe Lehrverpflichtung, nicht aber die volle 

Lehrverpflichtung überschreitet, so gebührt ihm hiefür eine mit 

Rücksicht auf den Wegfall des Überstundenzuschlages verringerte 

Mehrdienstleistungsvergütung. 

Zu Art. 111 (§ 35 Abs. 4a und 4b VBG): 

Diese Bestimmungen regeln die Bemessung der Abfertigung eines 

Vertrag~bediensteten bei L6sung des Dienstverhältnisses während 

einer- Teilzeitbeschäftigung nach § 15c MSchG oder nach § 8 EKUG. 

Die Regelungen entsprechen den im Karenzur1aubseiweiterungsgesetz 
für den Bereich des Angestelltengesetzes getroffenen Maßnahmen. 
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Zu Art. IV (S 2 Abs. 1 und 1aNGZG):, 

Nebengeblihren flir zeitliche Mehrleistungen, mit denen zwar die 

halbe, nicht ab~r die vollewochendienstleistung liberschritten 

wird, zählen nicht zu den anspruchsbegrlindenden Nebengeblihren im 
Nebengeblihrenzulagengesetz. Diese Regelung wurde aus Anlaß der 

Einführung der Herabsetzung der Wochendienstzeit auf die Hälfte 

geschaffen und ist nun auch auf die Inanspruchnahme einer 

Teilzeitbeschäftigung nach § 15c MSchG und nach § 8 EKUG anzuwenden. 

Zu Art. V Z Ibis 4 und 6 (S 40 Abs. 4, §§ 44a und 44b, § 44e 

Abs. 2 bis 4, S 47 und S 115 Abs. 7 LDG): 
Hier werden die im Art. I flir den Bereich des BDG 1979 

getroffenen Ne,uregelungen liber die Herabsetzung der 

Wochendienstzeit auf die Hälfte auf die dem LDG 1984 unterstehenden 

Landeslehrer libertragen. 

Zu Art. V Z 5 (§ 58a LDG): 
§58a schafft flir den Landeslehrer einen Anspruch auf 

Gewährung eines' unbezah+ten Karenzurlaubes, wenn sich dieser 

Landeslehrer der Pflege eines im gemeinsamen Haushalt lebenden 

behinderten Kindes, flir das erhöhte Familienbeihilfe gewährt wird, 

widmet und seine Arbeitskraft aus diesem Grund gänzlich beansprucht 

wird. Die Definition der gänzlichen Beanspruchung der Arbeitskraft 

deckt sich weitgehend mit § 18a Abs. 3 ASVG. Analog zur 

ASVG~Regel~ng, wonach flir die Zeit der Pflege des behinderten 

Kindes die Möglichkeit der Selbstversicherung besteht, gilt diese 

Zeit als ruhegenußfähige Dienstzeit. Um unnötige Härten zu 

vermeiden, ist unter bestimmten Voraussetzungen eine vorzeitige 

Beeridigung des Karenzurlaubes möglich. 

Eine gleichlautende Re~elung ist mit der BDG-Novelle 1990 im 

BDG 1979 getroffen worden (§ 75a). 

Zu Art. VI Z 1 bis 4 (S 40 Abs.4, §S 45 und 46, § 49 Abs. 2 

bis 4 und S 121 Abs. 7 und 8 LLDG): 
Hier werden die im.Art. I flir den Bereich des BDG 1979 

getroffenen Neuregelungen liber die Herabsetzung der 
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Wochendienstzeit auf die Hälfte auf die dem LLDG 1985 

unterstehenden Land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer 

übertragen. 

Zu Art. VII Z 1 (§ 17 Abs. 3 BF-DO): 

Die Beschränkungen hinsichtlich der Ausübung einer 

Nebenbeschäftigung sollen in gleicher Weise wie b~i der 

Karenzierung gemäß§ 56a BF-DO auch im Falle einer 
Teilzeitbeschäftigung nach § l5c MSchG oder nach § 8 EKUG .gelten. 

Zu Art. VII Z.2 (§ 67 Abs. 4a und 4b BF-DO): 

Diese Bestimmungen regeln die Bemessung der Abfertigung eines 

Bediensteten bei Lösung des Dienstverhältnisses während einer 

Teilzeitbeschäftigung nach § l5c MSchG oder nach § 8 EKUG. Die 

Regelungen entsprechen den im Karenzurlaubserweiterungsgesetz für 

den Bereich des Angestelltengesetzes getroffenen Maßnahmen~ 

Zu Art. VIII (§ 28 Abs. 4a und 4b LFDG): 

Diese Bestimmungen regeln die Bemessung der Abfertigung eines 

Dienstnehmers nach dem Land-'- und Forstarbedter-Dienstrechtsgesetz 

bei Lösung des Dienstverhältnisses während einer 

Teilzeitbeschäftigung nach § l5c MSchG oder nach § 8 EKUG. Die 

Regel~ngen entsprechen den im Karenzurlaubserweiterungsgesetz für 

den.Bereich des Landarbeitsgesetzes getroffenen Maßnahmen. 

Zu Art. IX (§ 10 EKUG): 

§ 10 Abs. 6 bestimmt, daß jene Beamten, für die eine 

Herabsetzung der Wochendienstzeit auf die Hälfte nicht in Betracht 

kommt, eine Teilzeitbeschäftigung ebenfalls nicht in Anspruch 

nehmen können. 

§ 10 Abs. 7 und 8 enthält die auf Grund der Unterstellung der 

Beamten unter die Teilzeitbeschäftigungsregelung des EKUG 

erforderlichen Anpassungen. So mußte etwa die Anwendung des § 8 

Abs. 1 ausgeschlossen werden, weil bei Beamten eine Vereinbarung 

über eine Teilzeitbeschäftigung nicht in Betracht kommt. Die 

Teilzeitbeschäftigung ist bei Beamten mit Bescheid zu verfügen. 
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In gleicher Weise wie bei der Herabsetzung der 

Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) auf die Hälfte ist 

1. im Abs. 7 Z 1 das Ausmaß der Teilzeitbeschäftigung mit der 

Hälfte der Wochenarbeitsze.it (Lehrverpflichtung) 

festzulegen, 

2. im Abs. 7 Z 2 vorzusehen, daß eihe Teilzeitbeschäftigung 

nur aus den Gründen des § 50a Abs. 3 Z 3 BDG 1979 von der 

Dienstbehörde abgelehnt weiden darf, 

3. im Abs. 7 Z 5 vorzusehen, daß'die stundenmäßige Festsetzung 

der Dienstleistung wie im § 50c BDG 1979 vorzunehmen ist, 

4. im Abs. 7 Z 6 vorzusehen, daß eine vorzeitige Beendigung 

der Teilzeitbeschäftigung aus den Gründen des § 50e Abs. 1 

BDG 1979 verfügt werden kann, und 

5. im Abs. 8 vorzusehen, daß eine Überschreitung der halben 

Wochendienstzei t nur aus den Gründen des .§ 50d BDG 1979 

zulässig ist. 

Durch die im § 10 Abs. 10 getroffene Übergangsregelung soll in 

jenen Fällen, in denen ~ie im § 8 Abs. 6 angeführten Fristen 

bereits abgelaufen sind, die Möglichkeit zur Stellung des Antrages 

auf Teilzeitbeschäftigung gewahrt werden. 

Zu Art. X (§ 23 Abs. 3 bis 7 MSchG): 

Abs. 3 bestimmt, daß jene Beamten, für die eine Herabsetzung 

der Wochendienstzeit auf die Hälfte nicht in Betracht kommt, eine 

Teilzeitbeschäftigung ebenfalls nicht in Anspruch nehmen können. 

Die Abs. 4 und 5 enthalten die auf Grund der Unterstellung der 

Beamten unter die Teilzeitbeschäftigungsregelung des EKUG 

erforderlichen Anpassungen. So mußte etwa ~ie Anwendung des § 15c 

Abs. 1 ausgeschlossen werden, weil bei Beamten eine Vereinbarung 

über eine Teilzeitbeschäftigung nicht in Betracht kommt. Die 

Teilzei~beschäftigung ist bei Beamten mit Bescheid zu verfügen. 

In gleicher Weise wie bei der Herabsetzung der 

Woch~ndienstzeit (Lehrverpflichtung) auf die Hälfte ist 
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1. im Abs. 4 Z I das Ausmaß der Tei lzei tbeschäftigung mit der 

Hälfte der Wochenarbeitszeit (Lehrverpflichtung) 

festzulegen, 

2. im Abs. 4 Z 2 vorzusehen, daß eine Teilzeitbeschäftigung 

nur aus den Gründen des § 50a Abs. 3 Z 3 BDG 1979 von der 

Dienstbehörde abgelehnt werden darf, 

3. im Abs. 4 Z 5 vorzusehen, daß die stundenmäßige Festsetzung 

der Dienstleistung wie im § 50c BDG 1979 ~orzunehmen ist, 

4. im Abs. 4 Z 6 vorzusehen, daß eine vorzeitige Beendigung 

der Teilzeitbeschäftigung aus den Gründen des § 50e Abs. 1 

BDG 1979 verfügt werden kann, und 

5. im Abs. 5 vorzusehen, daß eine Überschreitung der halben 

Wochendienstzeit nur aus den Gründen des § 50d BDG 1979 

zulässig ist. 

Durch die im Abs. 7 getroffene tibergangsregelung soll in jenen 

Fällen, in denen die im § 15c Abs. 6 angeführten Fristen bereits 

abgelaufen sind, die Möglichkeit zur Stellung des Antrages auf 

Tei lzei tbeschäftigung gewahrt werd.en. 

Zu Art. XI Z 1 es llc Abs. 2 bis 4 KUG): 

Die Abs. 2 und 3 regeln das Karenzurlaubsgeld bei 

Teilzeitbeschäftigung hinsichtlich der Anspruchsvoraussetzungen und 

der Höhe in gleicher Weise, wie der § 31a Abs. 3 und 4 AlVG. 

Der Abs. 4 bestimmt, daß ein Anspruch auf das 

Karenzurlaubsgeld wegen Teilzeitbeschäftigung nicht besteht, wenn 

.der andere Elternteil das volle Karenzurlaubsgeld bezieht. Dies 

wird etwa dann der Fall sein, wenn der andere Elternteil in den 

Fällen des § 15b MSchG oQer des § 5 EKUG einen Karenzurlaub in 

Anspruch nimmt. 

Zu Art. XI Z 2 bis 4 es llc Abs. 5 bis 7 KUG): 

Hier werden die übrigen Bestimmungen des § Ilc an die neuen 

Abs. 2 bis 4 angepaßt. 
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Zu Art. XII (§ 31a Abs. 9 AIVG): 

Auf Grund der Unterstellung der Bundesbeamten und beamteten 

Landeslehrer unter die Teilzeitbeschäftigungsregelung des MSchG und 

EKUG und deT korrespondierenden Regelungen im 

Karenzurlaubsgeldgesetz kann die gegenständliche 

Gleichstellungsbestimmung entfallen, weil die Herabsetzung 

auf die Hälfte bei 

der 

Wochehdienstzßit (Lehrverpflichtung) 

auf das Karenzurlaubsg~ld 

AIVG ohne Bedeutung ist. 

Ansprüchen 

und dem nach dem Karenzurl~ubsgeldge$etz 

Tex t 9 e gen übe r s tel 1 u n 9 

In die nachfolgende Textgegenüberstellung werden 

Neuregelungen, denen kein bisheriger Text gegenübersteht, nicht 

aufgenorrUnen. 

alt 

BDG 

Art. I Z 1-

1-lZ. (3) Der Beamte, dessen Wochendienstzeitnach den §§ 50a 
oder 50b auf die Hälfte herabgesetzt worden ist, darf eine 
Nebentiti9keit nur ausüben, wenn und insoweit die oberste 
Dienstbehörde dies genehmigt. Die Genehmigung ist zu versagen. wenn 
die Ausübung der Rebentätigkeit dem Grund der Herabsetzung der 
NOchendienstzeit widerstreitet. 

Art; Z 2-

Herabsetzung der WOchendiensczeit auf die Hälfte 

!L5.lI.L. (1) Die WOchendienstzeit des Beamten kann auf seinen 
Antrag ·auf die Hälfte herabgesetzt werden, wenn dies zur Pflege 
oder Betreuung naher Angehöriger notwendig ist und wichtige 
dienstliche tnteressen nicht entgegenstehen. Die Wochendienstzeit 
darf - ausgenommen im Falle des S 50e Abs. 2 - nur auf die Dauer 
eines Jahres oder des Vielfachen eines Jahres herabgeSetzt werd~n. 
Für einen Beamten dürfen die Zeiträume dieser Herabsetzung 
insgesamt vier Jahre nicht überSChreiten. 

(2) Rahe Angehörige im Sinne des Abs. 1 sind der Ehegatte und 
Personen, die mdt dem Beamten in geradar Linie verwandt sind, 
ferner Geschwister, SChwiegereltern. Stief-, "'ah1- ~d pflegekinder 
sowie die Person, mit der der Beamte in Lebensgemeinschaft lebt. 

1979 

neu 

1-lZ. (3) Oe. Beamte, 
1. dessen Wocbendienstzeit nach den S§ 500 oder 50b auf die 

Hälfte herabgesetzt worden ist oder 
2. der eine Teilzeitbeschäfti~ung nach § 15c MSchG oder nach 

§ 8 ZEUG in Anspruch nimmt oder 
3. der siCh in einem KarenzurlaUb zur Pflege eines behinderten 

Kindes nach S 75& befindet, 
darf etne e;werbsmäßige Rebentitigkeit nur ausüben, wenn und 
insoweit die oberste Dienstbehörde dies genehmigt. Die Genehmigung 
ist zu versaqen, wenn di~ Ausübung dieser Nebentätiqke~t dem Grund 
der nach den Z 1 bis 3 getroffltnen Maßnahme widerstreitet. 

Herabsetzung der .WOchendienstzeit auf die Hälfte 

~ (1) Die Wochendienstzeit des Beamten kann auf seinen 
Antrag auf die Hälfte herabgesetzt werden, wenn 

1. dies zur Pflege oder Betreuung naher Angehöriger notwendig 
1St und 

2. wichtige dienstliche Interessen nicht entgegenstehen. 

(2) Rahe Angehörige im Sinne des Ab •• i sind der Ehegatte und 
personen, die mit dem Beamten in gerader Li~ie verwandt sind, 
fern,er GeSChwister, SChwiegereltern, Stief-, Wahl- und Pflegek1:lder 
sowie die Person, mit der der Beamte in Lebensgemeinschaft lebt. 
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(3) Die Wochendienstzeit darf nicht herabgesetzt werden, wenn 
1. sicb der Beamte iQ den vörangegangenen fünf Jahren nicht 

'ununterbrochen in einem Qienstverhältnis zu einer 
inländischen Gebietskörperschaft oder ~ Lehrberuf an einer 
inländischen öffeDtlichen Schule oder an einer mit 
ÖffeDtlichkeitsrecht ausgestatteten inländischen 
Privatschule befunden hat, 

1. der Zeitraum der Herabsetzung der NOchendienstzeit nach der 
Vollendung des 55. Lebensjahres des Beamten enden würde oder 

3. de~ Beamte infolge der Herabsetzung der Wochendienstzeit 
aus wichtigen dienstlichen pründen weder im Rahmen seines 
bisherigen Arbeitsplatzes noch auf einem anderen seiner 
dienstreehtlichen Stallung z~indest entsprechenden 
Arbeitsplatz verwendet werden könnte. 

~ (1) Die Wochendienstzeit des Beamten ist auf seinen 
Afttrag zur pflege 

1. eines eigenen Kindes, 
Z. eines Wahl- oder Pflegekindes oder 
3~ eines sqnstigen Kirides, das dem Haushalt des Beamten 

angehört und für dessen Unterhalt überwiegend er und "(cder) 
sein Ehegatte aufkommt, 

auf die Hälfte herabzusetzen. Diese Herabsetzung der 
NOchendienstzeit wird mit dem Ablauf eines Jahres nach der Geburt 
des Kindes wirksam und endet mit dem Ablauf von drei J~hren nach 

der Geburt des Kindes. 

(2) Auf Antrag des Beamten kann die Dauer der Herabsetzung der 
wcchepdienstzeit höchstens bis zum Ablauf von fünf Jahren nach der 
Geburt des Kindes verlängert werden, wenn keine wiChtigen 
dienstlichen Interessen entgegenstehen. S 50a Abs. 1 zweiter Sat~ 
fst anzuwenden. 

(3) Der Beamte hat den Antrag auf Herabsetzung der 
WCchendienstzeit spätestens zwei Monate vor dem gewo'Uten 

- Wirksamkei tsbeginn zu stellen. 

(4) Die Zeiträume einer Herabsetzung der wocl1endienstzeit.nach 
Abs. 2 dürfen für den Beamten insgesamt zwei Jahre nicht 
übersteigen. Diese Zeiträume sind auf den im S 50a Abs. 1 dritter 
Satz angeführten Gesamtzeitraum anzurechnen. 

(5) S SO. Abs. 3 Z 3 ist anzuwenden. 

Art; . I Z 3: 

~ (2) Zeiten, um die sich dadurch ein ursprünglich 
vorgesehener Zeitraum der Herabsetzung def Wochendienstzeit nach 
S 50a oder nach S 50b Abs.2 verkürzt, bleiben für eine neuerliche 
Herabsetzung der wochendienstz.it gewahrt. Bruchteile eines Jahres 
kÖnnen bel einer neuerlichen Herabsetz~ng der Wochendienstzeit nur 
ung~teilt in Anspruch genommen werden. 

14 

neu 

(3) Die WOChendienstzeit da,f - ausgenommen i!", Falle des § 50e 
Abs. 3 - nur allf die llauer eines Jahres "oder des <'ielfachen eines 
Jahres herab\lesetzt werden. Für einen Beamten dürfen die Zeiträume 
diesel: Herabsetzung insgesamt" vier J'ahre "ntcht·'Überscbreiten. 

(4) Die Wciche;"Uenstzeit darf nicht her~bqesefzt" ';"r!dtm,' wenn 
1. sich der" Beamte in den vorangegangenen fünf Jahren nlcht 

ununterbrochen in einem Dienstverltliltnis zU einer 
inländischen GebietSkörperschaft oder im Lehrberuf a"n einer 
inländischen öffentlichen Schule odet an "eitter m~t:' 
Öffentlichkeits recht ausgestatteten inländischen 
privatSChule befunden hat, 

2. der zeitraum der Herabsetzun9 der Wochendienstzeit nach der 

Vollendung 'des 55. Lebensjallres des Beamten ~ndea l.urlle oder 
3. der Beamte infolge der Herabsetzung der Wochendienstzeit 

aus wiChtigen dienstlichen GrüncSen weder ini Rahmen' "'seines 
bisherigen Arbeitsplatzes noch auf einem anderen seiner 
dienstrechtliChen Stellung zumindest" eni:spreohenden 
Arbeitsplatz verwendet werden könnte. 

~ (1) Die WOchendienstzeit des Beamten ist auf seinen 
Antrag zur Pflege 

1. eines eigenen Kindes, 
2. eines Wahl- oder Pflegekindes oder 
3. eines sonstigen Kindes, das dem Haushalt des Beamten 

angehört und für dessen Unterhalt überwiegend er und (oder) 
sein Ehegatte aufkommt, 

auf die Hälfte herabzusetzen. 

(2) Die Wochendienstzeit darf aus diesem AnlaS - ausgenommen 
im Falle des S 50e Abs. 3 - nur auf die Dauer eines Jahres oder das 
Vielfachen eines Jahres oder bis zum Schuleintritt des Kindes 
herabgesetzt werden. 

,(3) Diese Herabsetzung der Wochendienstzeit ist nllr zulässig, 
wenn 

1. das Kind das erste Lebensjahr vollendet hat und noch nicht 
schulpflichtig ist, 

2. "daa Kind dem Haushalt des Beamten angehört und 
3. der Beamte das Kind überwiegend selbst betreuen will. 

(4) Der Beamte bat den Antrag auf Herabsetzung der 
Wochendienstzeit spätestens zwei ~nate vor dem gewollten 
Wirksamkeitsbeginn zu stellen. 

(5) Die Herabsetzung der Woohendienstzeit gemäs' Abs. 1 ist für' 
die Pflege eines Kindes, das das dritte Lebensjahr 'vollendiot' hai:', ',,' 
nur bis zu einem Zeitraum von insgesamt vier Jahren zulässiq.~ 

(6) S 50a Abs. 4 Z 3 ist anzuwenden. 

~ (2) Die Dienstbehörde hat auf Antrag des ,Beamten die 
vorzeitige Beendigung der Herabsetzung der Wochendienstzeit nach 
den S5 50a oder 50b zu verfügen, wenn der Beamte eine' ", .. '" 

'.\'eilzeitbeschä"ftigung nach S lSc IISchG 04er naCh"" S, 8, ~fl ""~n 
Anspruch nimmt. 

(3) Zeiten, um die sich dadurch ein ursprüngli<:1! VO~9~~h~ll,r " 
Zeitraum der lkIrabsetzung der wochendiensueit naCh" S 50;0 ""d,,{.'nll<::!\ 
S 50b Abs. 5 verkUrzt, bleiben für eine neuerl1cl:\e Her~I?S~tI;Ull~L,~,,!~ 
Wochendiensezeit gewahrt. Bruchteile eine~ Jahr~s ~Öllllell"be~;eine. 
neuerlichen Herabsetzung der NOchendienstzeit nur unl1eteilt,,~n 
Anspruch genoDlD8Jl werden. ' 

",;., 

"''i ~. >.;; 
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alt 

Art. I Z 4-

~ (4) Der Beamte, dessen Kochendienstzeit nach den S§ 50a 
oder 50b auf die Hälfte herabgesetzt worden ist oder der sich in 
einem Karenzurlaub zur Pflege eines beltinderten Kindes gemäß S 758 
bef1Ddet~ darf eine erwerbsmäßiqe Nebenbeschäftigung nur ausüben, 
wenn und insoweit die oberste Dienstbehörde dies genehmigt. Oie 
Genehmigung ist zu versagen 

1. in den Fällen des Abs. 2 oder 
2. wenn die Ausübung dieser Nebenbeschäftigung dem Grund der 

Herabsetzung der wochendienstzeit oder der Pflege des 
behiader.ten Kindes widerstrei tat. 

Art. ! Z s· 
~ (2) Die Stundenzahl (Abs. 1) 
1. erhöht sich entsprechend, wenn der Beamte einem 

verlängerten Dienstplan unterliegt, 
2. ve;mindert sich entsprechend, wenn die wochendieDstzeit des 

Beamten nach den 55 50a oder 50b auf die Hälfte 
herabgesetzt worden ist. 

Art. I Z 6. 
~ (4) Durch die Herabsetzung der wochendienstzeit nach 

den SS sOa und sOb wird das vom Bundesminis~er für Wissenschaft und 
Forschung festgesetzte Ausmaß der Lehrverpflichtung des 
Außerordentlichen univerSitätsprofessors nicht geändert; § 31 
Ab •• 3 bis 7 UOG bleibt unberührt. 

Art t Z 77: 

~ (2) Oie Zeit der Herabsetzung der Lehrverpflichtung 
endet unbsschadet de. S 50e mit Ablauf des Schuljahre., in dem die 
im S 50a Ab •• l,zweiter Satz oder S 50b Abs. 1 oder 2 festgelegte 
Frist abläuft; dies gilt jedoch nicht für solche Zeiträume, an die 
ohne Unterbrechung ein weiterer Zeitraum der Herabsetzung der 
Lehrverpflichtung nacb den 55 50a oder 50b anschlieBt. 

(3) Zeiträume nach S 50. Abs. 1 zweiter Satz bzw. S 50b 
Abs. Z, um die infolge der Anwendung des Abs. 2 Jahresfristen 
überschritten werden, sin4 auf den im § 50a AbS. 1 dritter Satz 
bzw. den im S 50b Abs. 4 erster Satz angeführten Gesamtzeitraum 
anzurechnen. Soweit es die Einhaltung des Abs. 2 erfordert, ist 
eine Überschreitung dieses Gesamtzeitraumes um hÖChstens ein Jahr 

zulässig. 

15 

neu 

~ (4) Der Beamte, 

1. dessen'Kocheodienstzeit nach den S§ 50. oder SOb auf die 
Hälfte herabgesetzt worden ist oder 

2: der eine Teilzeitbeschäftigung nach S 15c MSchG oder nach 
S 8 EXOG in Anspruch nimmt oder 

3. der sich in einem Karenzurlauh zur Pflege eines behinderten 
Kindes nach S 75a befindet, 

darf eine erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung nur ausüben, wenn und 
insoweit die oberste Dienstbehörde dies genehmigt. Oie Genehmigung 
ist in den Fällen des Abs. 2 sowie dann zu versagen, wenn die 
Ausübung dieser Nebenbeschäftigung dem Grund der nach den Z I bis 3 
getrOffenen Maßnahme widerstreite~. 

~ (2) Oie Stundenzahl nach Abs. 1 
1. ~rhöht sich entsprechend, wenn der Beamte einem 

verlängerten Dienstplan unterliegt, 
2. vermindert sich entsprechend, wenn 

a) die NOchendiens~zei~ des Beamten nach den §§ SOa oder 
SOb auf die Hälfte herabgesetzt worden ,ist oder 

b) der Beamte eine Teilzeitbeschäftigung nach S 15c ~chG 
oder nach S 8 EKOG in Anspruch nimmt. 

~ (4) Das vom Bundesminister für Wissenschaft und 
ForSChung festgesetzte Ausmaß der Lehrverpflichtunq des 
Außerordentlichen Universitätsprofessors wird durch 

1. die Herabsetzung der Kochendienstzeit nach den §S 50a oder 
50b oder 

2. eine Teilzeitbeschäftigung gemäß § 15c MSchG oder § 8 EXUG 
nicht geändert. S 31 Aba. 3 bis 7 UOG bleibt unberührt. 

~ (2) Oie Zeit der Herabsetzung der Lehrverpflicntung 
endet unbeschadet des S 50e mit Ablauf des Schuljahres, in dem oder 
mit dessen Beginn die im S 50. Ab •• 3 oder im § 50b Abs. 2 
festgelegte Frist abläuft. Dies gilt jedoch nicht für solche 
Zeiträume, an die ohne UnterbrechuD9 ein weiterer Zeitraum der 
Herabsetzung der Lehrverpflichtung nach den 5S sOa oder SOb 
anschließt. 

(3) Zeiträume Dach S 50a Aba. ,3 oder nach § 50b Abs. 5, um die 
infolqe der Anwendung des Abs. 2 Jahresfristen überschritten 
werden, sind auf den im S 50a Abs. 3 oder de.n im § 50b Alls. 5 

angeführten Gesamtzeitraum anzurechnen. Soweit es die Einhaltunq 
des Aba. 2 erfordert, ist eine Überschreitung dieses 
Gesamtzeitra~s um höchstens ein Jahr ZUlässig. 

Gehaltsgesetz 1956 

Art; tt Z 1-

5....lL. (10) Der Monatsbezug des Beamten, dessen 
WOchendienstzeit nach den SS 50a oder sOb BOG 1979 auf die Hälfte 
herabgesetzt worden ist, gebührt im halben Ausmaß. Diese 
Verminderung wird abweichend vom S 6 für den ~eitraum wirksam, für 
den die Ifochendienstzei t herabgesetzt worden ist. 

~ (10) Der Monatsbezug des Beamten gebührt im halben 
Ausmaß, wenn 

1. seine Wochendienstzeit nach den SS 50a oder 50b BOG 1979 
auf die Hälfte herabgesetzt worden ist oder 

2. er eine Teilzeitbeschäftigung nach § 15c MSchG oder nach 
§ 8 EXOG in Anspruch nimmt. 

Diese Verminderung wird abweichend vom § 6 für den Zeitraum 
wirksam, für den die Maßnahme nach den 1 und 2 gilt. 
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Art. XI Z 2: 

~ (1) Für zeiträume, in denen die WochenC!ienstzeit nach 

den SS 500 oder 50b BOG 1979 herabgesetzt ist. gebühren dem Beamten 
abWeichend vom S 15 Abs. 2 bis 5 keine pauschalierten Nebengebühren 
der im § 15 Abs. 1 Z 1 und 3 bis 5 angefübrten Art. Laufende 
p~uschalierte N_bengebühren dieser Art erlöschen abweichend vom 
S 15 Abs. 6 mit dem wirksamwerden der Herabsetzung der 
WOChendienstzeit. 

(2) Sonstige pauschalierte Nebengebühren gebühren in dem 
Ausmaß, das sicb bei sinngemäßer Anwendung des S 15 Abs. 2 bis 
durch die auf Grund der Herabsetzung der WOChendienstzeit 
qeänderten Verhältnisse ergibt. Die sicb daraus_e~qebende 
Verringerung solcber pauschalierter Re,bengebühren wird abweichend 
vom S 15 Abs. 6 für den Zeitraum wirksam, für den die 
Wocbendienstzeit berabgesetzt worden ist. 

Art 11 Z 3: 

~ (6) Die Abs. 1 his 5 sind auf zusätzliche 
Dienstleistungen im Sinne des S 50d BOG 1979 mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß der Öberstundenzuschlag nur für Zeiten gebührt, mit 
denen der Beamte die volle Wochendienstzeit überschreitet. Werden 
in einem solchen Fall Dienstleistungen erbracht, die.mit 
verschieden hohen tlberstundenzuschlägen abzugelten wär9n, so sind 
Jene als tiberstunden im Sinne des ersten Satzes abzugelten, für die 
die höheren tiberstundenzuschläge gebühren. 

Art II Z 1 und 5: 

~ (2) Der Pensionsbeitrag beträgt 10.0 vH der 
Bemessungsgrundlage • Diese besteht aus 

1. dem Gehalt. 
2. den als rubegenußföhig erklärten ZUlagen und 
3. den einen Anspruch auf eine Zulage zum Ruhegenuß 

begründenden Zulagen, 
die der besoldungsrechtlichen Stellung des Beamten entsprechen. Den 
Pensionsbeitraq in der im ersten Satz angeführten Höhe hat der 
Beamte auch von den Teilen der Sonderzablung zu entrichten, die den 
unter Z 1 bis 3 genannten Geldleistungen entsprecben. FÜr 
Zeiträume, in denen die Wochendienstzeit des Beamten nach den 
5S 50a und SOb BOG 1979 herabgesetzt ist. umfaßt die 
Bemessungsgrundlage die in Z 1 bis 3 angeführten Geldleist,ungen in 
der Höhe. wie sie siCh aus S 13 Abs. 10 und 11 ergibt. 

Art'. IX Z 6· 

LU... (9) Die Abs. 1 bis 8 sind auf Zeiten. mit denen ein von 
den §5 50a oder 50b BOG 1979 erfaßter Lehrer lediglich das Ausmaß 
einer auf die Hälfte herabgesetzten - und nicht einer ~ollen -
Lehrverpflichtung überschreitet, mit der Maßgabe anzuwenden, daß 

1. an die Stelle der im Abs. 4 angeführten Vergütung von ,6,8 

vH eine Vergütung von 5 vH und 
2. an die Stelle des im Abs. 5 angeführten Ausmaßes von 25 vH 

das Ausmaß von 23, 1 vH 
tritt. 

16 

neu 

~ (~) Für Zeiträume, in denen 
1. die Wocbendienstzeit nach den 5§ 50a oder 50b auf die 

Hälfte herabgesetzt ist oder 
2. de~ Beamte eine Teilzeitbeschäftigung nach § 15c MSchG oder 

nach ~ 8 EKUG in Anspruch nimmt. 
gebühren dem Beamten abWeichend vom S 15 Abs. 2 bis 5 keine 
pauschalierten Nebengebühren der im S 15 Ab •• 1 Z 1 unQ 3 bis 
angeführten Art. Laufende pauschalierte Nebengebühren dieser Art 
e~löschen abWeichend vom 5 15 Abs. 6 mit dem Wirksamwerden einer 
Maßnahme nach den Z 1 oder 2., 

(2) Sonstige pauschalierte Nebengebühren gebÜhren in dem 
Ausmaß, das .ich bei Anwendung des 5 15 Ab.. 2 bis 5 durch die auf 
Grund der Herabsetzung der Wochendienstzeit oder der 
Teilzeitbeschäftigung geänderten Verhältnisse ergibt. Die sich 
daraus er;ebende VerringerUDg solcher pauschalierter Nebenqebühren 
wird abWeicbend vom S 15 Abs. 6 für den Zeitraum wirksam. für den 
die Maßnahme nacb Z 1 oder 2 gilt. 

~ (6) Die Abs. 1 bis 5 sind auf zusät~liche 
Dienstleistungen im Sinne des ~ 50d BOG 1979. des S 15c Abs. 8 

MSchG und des 5 10 Abs. 8 EKUG mit der Maßgabe anzuwenden. daß der 
Öberstundenzuschllq nur für zeiten gebü~rt, mit denen der' Beamte 
die volle Wochendienstzeit überSChreitet. Werden in einem solchen 
Fall Dienstleistungen erbracht, die mit verschieden hohen 
Uberstundenzuschlägen abzugelten wären, $0 sind jene als 
Überstunden im Sinne des ersten Satzes abzugel~en, für die die 
höheren tiberstunden~uscb1äge gebühren. 

~ (2) Der Pensionsbeitrag betragt 10,0 vH der 
Bemessungsgrundlage. Diese besteht aus 

1. dem Gehalt. 
2. den als ruhegenußfähig erkiärten Zu1aqan und 
3. den einen Anspruch auf eine Zulage zum RuhegenuB 

begründenden Zulagen, 
die der besoldungsrechtl1cben Stellung des Beamten entsprechen. Den 
Pensions beitrag in der im ersten Satz angeführten Höhe hat der 
seamte auc~ von den Teilen der Sonderzahlunq zu entrichten, die den 
unter Z 1 bis 3 genannten Geldleistungen entsprecl1en. 

(2a) FÜr Zeiträume, in denen 
1. die Wochendienstzeit des Beamten nach den §§ 50a oder 50b 

BOG 1919 herabgeset~t ist oder 
2. der Beamte eine Teilzeitbeschöftigunq nach S l5c MSchG oder 

nach S 8 EKUG in Anspruch nimmt , 
umfaßt die Bemessungsgrundlage die in .Abs. 2 Z 1 bis 3 angeführten 
Geldleistungen in der Höhe. wie sie sich ~s 5 13 Abs. 10 und 11 

ergibt. 

i..u.. (9) Die Abs. 1 bis 8 sind auf Zeiten. mit denen ein 
Lehrer. dessen Lehrverpflichtung nach den 55 50a oder 50b auf die 
Hälfte herabgesetzt worden ist oder der eine Tei1~eitbeschäftigun9 
nach S 1Sc MSchG oder nach S 8 EKOG in Anspruch nimmt. lediglich 
das Ausmaß einer auf die Hälfte herabgesetzten - und nicht einer 
vollen - Lehrverpflichtuß; überSChreitet. mit der Abweichung 
anzuwenden, daS 

1. an die Stelle der im Abs. 4 angeführten Vergütung von 
6,8 vH aine Vergütung von 5 vH und 

2. an die Stelle des im Abs. angeführten Ausmaßes von 25 vH 
das Ausmaß von 23,1 vH 

tritt. 
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alt neu 

Nebengeblihrenzulagengesetz 

Art. IV Z 1 und 2; 

~ (1) Folqende Nebenqebühren - in den wei~eren Bestimmungen 
kurz ·a~spruchabegründende Nebengebühren- ~enannt - beg rUnden den 
AnspruCh auf eine Sebengebührenzulage 'zum Ruhegenuß: 

1. fJberstundenvergütungen nach S 16 des' Gehaltsgesetzes 1956 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl IIr. 214/1972, 

2. Pauschalvergütungen für verlängerten Dienstplan nach S 168 
des Gehaltsgese~zes 1956 in der Fassung des Bundesgesetzes 
8GB1. IIr. 214/1972, 

3. SOnn- und Feiertagsvergütungen (Sonn- und Feiertagszulagen) 
n.ach S 17 des Gehaltsgesetzes 1956 in der Fassung des 
Bundesgesetzes 8GBl. Nr. 214/1972, 

4. Journaldienstzu1agen nach S 17. des Gehaltsgesetzes 1956 in 
der Fassunq des BuDdesgesetzes BGB1. Nr. 214/1972, 

5. Bereitschafdentschädigungen nach S 17b des 
. Gehaltsgesetzes 1956 in der Fassung des Bundesgesetzes 
8GBl. Nr. 214/1972, 

6. Mehrleistungszulagen nach S 18 des Gehaltsgesetzes 1956 in 
der Passung des Bundesqesetzes 8GB1. Nr. 214/1972, 

7. Erschwerniszulagen naCh S 19a des Gehaltsgesetzes 1956 in 
der Fassung des Bundesgesetzes 8GB1. Nr. 214/1972, 

8. Gefahrenzulagen nach S 19b des Gehalt.gesetzes 1956 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGB1. Nr. 214/1972, 

9. vergütungen für Mehrdienstleistungen nach S 61 des 
Gehaltsqesetzes 1956; 

10. die den Landes lehrern auf Grund des Art. III der 
28. Gehaltsgesetz-lIove11e, BGB1. Nr. 396/1975, nach § 1 Z 1 
und 2 der Verordnung des Bundesministers für Unterricht und 
Kunst vom 10. März 1976 über die Abqeltung von 
Mehrleistungen im Rahmen von Schulversuchen,'BGB1. 
Nr. 104/1976, gebÜhrenden besonderen Vergütunqen, 

11. dia den Beamten des Schulaufsichtsdienstes und den mit ,der 
Funktion eines Beamten des Schulaufsichtsdienstes betrauten 
Lehrern auf Grund des Art. III der 
28. Gehaltsgesetz-lIovelle, BGBL Nr. 396/1975, nach § 3 der 
Verordnu1\9 des Bundesministers für Unterricht und Kunst vom 
10. März 1976 Über die Abgeltung von Mehrleist~ngen im 
Rahmen von Schulversuchen, BGBL IIr. 104/1976, gebührenden 
besoQderen Vergütungen, 

12. die auf Grund des Art. 11 der 30. Gehaltsgesetz-Nove11e, 
8GB1. Nr. 318/1977, nach S 2 Z 1 lit. a, Z 2 lit. a u~d 
Z 3, 5 3 und S " der Verordnung des Bundesministers für 
Unterricht und Kunst vom 30. August 1977 über die Abgeltung 
von Mehrleistungen im Rahmen der Schulversuche im 
berufsbildenden Schulwesen und zur Sonderschule, 8GB1. 
Nr. 484/1977, gebührenden be.sonderen Vergütungen. 

Von den RebengebÜhren, die für Zeitriume bezogen werden, in denen 
die Wocbendienstzeit oder die Lehrverpflichtung nach den §§ 50a 
oder 50b BDG 1979, BGBL IIr. 333, herabgesetzt gewesen ist, 
begründen die unter Z 1, 3 (soweit es sich um Sonn- und 
Feiertagsvergütungen handelt), 4, 5, 9, 10 und 12 angeführten 
Nebenqebühren nur insoweit den Anspruch auf eine 
Nebengebührenzulage zum Ruhegenua, als sie für Dienstleistungen 
gebühren, mit denen die volle WOchendienstleistung überschritten 
worden ist. 

L.L. (1) Folgende lIebengebühren - in den weiteren Bestimmungen 
kurz -anspruchsbegründende Bebengebühren- genannt - begründen ~den 
AnsprUCh auf eine Nebengebührenzulaqe zum Ruhegenuß: 

1. Uberstundenvergütungen nach S 16 des Gehaltsqesetzes 195~ 
in der Fassung ~es Bundesgesetzes BGBl Nr. 214/1972. 

2. Pauschal vergütungen für verlängerten Dienstplan nach § 16a 
des GehaltS"gesetzes 1956 in der ,Fassung des .Bundesgesetzes 
BGB1. ·Nr. 214/1972, 

3 •. Sonn- und Peiertagsvergütungen (Son~- und Feiertagszulagen) 
nach S 17 des Gehaltsgesetze. 1956 in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGB1. Nr. 214/1972, 

4. Journaldienstzul_gen nach§ 17_ des Gehaltsgesetzes 1956 in 
der Fassung des Bundesgesetzes BGB1. IIr. 214/1972, 

5. Bereitschaftsentschädigungen nach S 17b des 

Gehaltsgesetzes 1956 in de. Fassung des Bundesgesetzes 
8GBL Nr. 214/1972, 

6. Kehrleistungszulagen nach S 18 des Gehaltsgesetzes 1956 in 
der Passung des BundeSgesetz~s BGBl. IIr. 214/1972, .. Ci 

7. Erschwerniszulagen nach S 19a des Gehaltsgesetzes 1956 i~ 
der FassuD:CJ des ,Bundesgesetzes BGBl .. Nr. 214/197~ # " t'. 

8. Gefahrenzul_gen'nach S 19b des Gehaltsgesetzes 1956 in der i 
Passung des Bundesgesetzes BGB1. Nr. 214/1972, ' , 

~ • ...... h 

9. Vergütungen für Kehrdienstleistungen nach § 61 des 
Gehaltsgesetzes 1956, 

10. die den Landeslehrern auf Grund des Art. III der 
28. Geha1tsgesetz-Rovelle, BGBL IIr. 396/1975, nach S 1 Z + 
und 2 der Verordnung de~ Bundesministers für Unterricht und 
Kunst vom 10. März 1975 über die Abgeltung von 
Mehrleistungen im Rahmen von Schulversuchen, 8GBl. 
Kr. 104/1976, gebührenden besonderen VergUtungen, 

11. die d.~ Beamten des SChulaufSiChtsdienstes und den mit der 
Funktion eines Beamten. des SChUlaufsichtsdienstes betraut"en' 
Lehrern auf Grund des Art. IXI der . ',', 

28. Gehaltsgesetz-Rovelle, 8GB1. IIr. 396/1975, nach § 3 de~, 
VerordnuDg des Bundesministers für Unterricht un4- Kunst V6M"' 

10. März 1976 über die Abgeltung von Mehrleistungen im ,-" 
Rahmen von Schulversuchen, . BGBL Nr. 104/1976, qebühr'enden 
besonderen Vergütungen, 

·12. die auf Grund des Art. IiI der 30. Gehalt~gesetz-Novelle, 
BGBL Nr. 318/1977, nach 5 2·Z llit •• , Z Z lit. a und 
Z 3, 5 3 und S 4 der Verordnung des Bundeaministers für 
Unterricht und Kunst vom 30. August 1977 üb"r die Abge1tunq 
von Mehr~eistungen im Rahmen der SChul versuche im 
berufsbildenden SchUlwesen und zur Sonderschule, BGBl. 
Nr. 484/1977, gebührenden besonderen VergUtungen. 

(la) Von deo sebengebühren, die für Zeiträume bezoqen werden, 
in· denen 

1. die Wochendienstzeit oder die Lehrverpflichtung nach den 
5S 50a oder SOb BDG 1979, 8GB1. Nr. 333, auf die Hälf~e 
herabgesetzt gewesen ist oder 

Z. eine Teilzeitbeschäftigung nach S 15C MSChG oder naCh § 8 
EXUG in Anspruch genODEen worden ist, 

begründen die unter Abs. 1 Z 1, 3 (soweit es siCh um Sonn- und 
Feiertaq,svergütungen handelt), 4, 5, 9, 10 und 12 ~ngeführten 
Nebengebübren nur insoweit den Anspruch auf eine 

Rebengebührenzulage zum RuhegenuB, als 'sie für Dienstleistllngen 
gebühren, mit denen die volle Wochendienstleistung überschritten 
worden ist. 

13/ME XVIII. GP - Entwurf44 von 53

www.parlament.gv.at



18 

alt 

LDG 1984 

Art; V Z 1; 

~ (4) Der Landeslehrer, dessen Lehrverpflicbtung nacb den 
~ 44a oder 44b auf die Hälfte herabgesetzt worden ist, darf eine 
enterbsmäßige Jlebenbescb.äftigung nur ausüben, wenn und" insoweit die 
Oi~~.tbehÖrde dies genehmigt. Oie Genehmigung ist - abgesehen von 
4eQ Pillen des Ab •• 2 ,- zu versagen, wenn die Ausübung dieser 
1Ie»enheschiftigung dem Grund der Herabsetzung der Wocbendi~nstzeit , 
"iderstreitet. 

Art V Z 2-

Herabsetzung der Lehrverpflicbtung auf die Hälfte 

~ (1) Oie Lehrverpflichtung des Landeslehrers kann auf 
seinen Antrag auf die Hilf te herabgesetzt werden, wenn dies zur 
"~ege oder Betreuung naher Angehöriger notwendig ist und wichtige 
.s;ienstliche Interessen nicht entgegenstehen. Die Lehrverpflichtung 
darf _ ausgenommen im Falle des S, 44e Abs. 2 - nur auf die Dauer 
sill.- Jahres oder des Vielfachen eines Jahres herabgesetzt werden. 

(2) Oie, Zeit der Herabsetzung der Lehrverpflichtung 
1~OCh unbeschadet des S'44e mit Ablauf ,des Schuljahres, 
tm Ab •• 1 festgelegte Frist abläuft; dies gilt nicht für 

endet 
in dem die 
solche 

Zeiträume, an die 9hne Unterbrechung ein weiterer Zeitraum der 
Herabsetzung der Lehrverpflichtung nach den S§ 448 oder 44b 

anschlie.6t. 

(3) FUr einen Landeslehrer dürfen'die Zeiträume der 
HIIrabsetzung der Lehrverpf 1 icbtung nach Abs. 1 insgesamt vier Jahre 
nicht überscbreiten. Zeiträume, um die infolge der Anwendung des 
Abs. 2 Jahre.fristen überschritten werden, sind auf diesen 
(IöIsamtzeitraum anzurechnen. Soweit es die Einhaltung des Abs. 2 

erfordert. ~st eine tlberschreitung dieses Gesamtzeitraumes WD 

biSChstens ein Jahr zulässig. 

(4) Hahe Angehörige 1m Sinne des Abs. 1 sind der Ehegatte und 
Personen. die mit deaLandeslehrer in gerader Linie ~erwandt sind, 
terner Geschwister. SChwiegereltern. Stief-, Wahl- und Pflegekinder 
sowie die Person, mit der der Lande.lehrer in Lebensgemeinschaft 

l~bt. 

(5) Die Lehrverpflichtung darf nicht herabgesetzt werden, wenn 
1. sich der Lande.lehrer in den vorangegangenen fünf Jahren 

nicht ununterbrocben in einem Dienstverhältnis zu einer 
inländischen Gebietsk6rperschaft oder im Lehrberuf an einer 
inländischen öffentlichen Schule oder an einer mit 
Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten inländischen 
privatschule befunden hat. 

2. der Zeitraum der Herabsetzuftg der Lehrverpflichtung nach 
der Vollendung des 55. Lebensjahres des Landeslehrers enden 

wUrde oder 
3. der Landeslehrer infolge der Herabsetzung der 

Lehrverpflichtung aus wichtigen dienstlichen Gründen weder 
im Rahmen seines bisherigen Arbeitsplatzes noch auf einem 
anderen seiner dienstrachtlichen'Stellung zumindest 
entsprechenden Arbeitsplatz verwendet werden könnte. 

neu 

~ (4) Der Landes lehrer , 
1. dessen Lehrverpflichtung nach den S5 44a oder 44b auf die 

Hälfte herabgesetzt worden ist oder 
Z. der eine Teilzeitbeschäftiqung nach S lSc MSchG oder nach 

S a EKUG in Anspruch nimmt oder 
3. der sich in einem Karenzurlaub zur Pfleg~ eines behinderten 

Kindes nach S 'S8a befindet, 
darf eine erwerbsmäaige Nebenb8schäftigung nur ausüben, wenn und 
insoweit die Dienstbehörde dies genehmigt. Oie Genehmigung ist 
- abgesehen von den Fällen des Abs. 2 - zu versagen, wenn die 
Ausübung dieser NebenbeSChäftigung dem Grund der nach den Z 1 bis 3 

getrOffenen Maßnahme widerstreitet. 

Herabsetzung der Lehrverpflichtung auf die Hälfte 

~ (1) Die Lehrverpflichtung des Landeslehrers kann auf 
seinen Antrag auf die Hälfte herabgesetzt werden. wenn 

1. dies zur Pflege oder Betreuung naher Angehöriger notwendig 
ist und 

2. WiChtige dienstliche Interessen nicht entgegenstehen. 

(2) Nahe Angehörige im Sinne des Abs. 1 sind der Ehegatte und 
Personen, die mit dem Landeslehrer in gerader Linie verwandt sind. 
ferner Geschwister, SChwiegereltern, Stief-, Nahl- und Pflegekinder 
sowie die Person, mit der der Landes lehrer in Lebensgemeinschaft 
lebt. 

(3) Oie Lehrverpflichtung darf - ausgenommen im Falle des 
S 44e Abs. 3 - nur auf die Dauer eines J~hreS oder des Vielfachen 
eines Jahres herabgesetzt werden. 

(4) Die Zeit der Herabsetzung der LehrverpfliChtung endet 
jedoch unbeschadet des S 448 mit Ablauf des Schuljahres, in dem die 
im Abs. ,3 festqelegte Frist abläuft. Dies gilt nicht für solche 
Zeiträume, an die ohne Unterbrechung ein weiterer Zeitraum der 
Hera~setZUng der Lehrverpflichtung nach den 55 448 oder 44b 
anschließt. 

(5) Für einen Landeslehrer dürfen die Zeiträume der 
Herabsetzung der Lehrverpflichtung nach Abs. 1 insgesamt vier Jahre 
nicht Überschreiten. Zeiträume, um die infolge der Anwendung d~S 
Abs. 4 Jahresfristen überschritten werden, sind auf diesen 
Gesamtzeitraum anzurechnen. Soweit es die Einhaltung des Abs. 4 
erfordert, ist eine tlberschreitung dieses Gesamtzeitraumes um 
höchstens ein Jahr zulässig. 

(6) Oie Lehrverpflichtung darf nicht herabgesetzt werden, wenn 
1. sich der Landeslehrer in den vorangegangenen fünf' Jahren 

nicht ununterbrocben in einem Dienstverhältni. zu einer 
inländischen Gehietskörperschaft oder im Lehrberuf an einer 
inländischen 6ffentlichen SChule oder an einer mit 
Öffentl1chkeitsrecht ausgestatteten inländischen 
Privatschule befunden hat, 

2. der Zeitraum der Herahsetzung der Lehrverpflichtung nach 
der VOllendung des 55. Lebensjahres·~e8 Landeslehrers anden 
würde oder 

3. der Landeslehrer infolge der Herabsatzung der 
Lehrverpflichtung aus wiChtigen ~ienstlichen Gründen weder 
im Rahmen seines biSherigen Arbeitsplatzes noch auf einem 
anderen seiner dienstrechtlichen Stellung zumindest 
entsprechende~ Arbeitsplatz verwendet werden könnte. 
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~ (1) Die Lehrverpflichtung des vOllbeschiftigten 
Landealebreu ist auf seinen Antrag zur Pflege 

1. eines eigenen Kindes. 
2. eines Wahl- oder Pflegekindes oder 
3. eines sonstigen Kindes. das dem Haushai t des Landes lehrers 

angehört und fUr des.en Unterhalt überwiegend er und (oder) 
sein Ehegatte aufkommt. 

auf die Hilf te herabzusetzen. Diese Herabsetzung lSer 
t.ehrverpflichtung wird mit dem Ablauf eines Jahres ~ach lSer Geburt 
des Kindes wirksam und enlSet mit dem Ablauf von ISrei Jahren nach 
lSer Geburt des Kindes. 

(2) Auf Antrag des t.andeslehrers kann die Dauer der 
Herabsetzung der Lehrverpflichtunq hilchstens bis zum Ablauf von 
fUnf Jahren nach lSer Geburt des Kindes verlängert werden. wenn 
keine wiChtigen lSienstlichen Interessen entgegensteben. § 44a 
Abs. 1 zweiter Satz ist anzuwenden. 

(3) Der Land.slehrer hat den Antrag auf Herabsetzung der 
Lehrverpflichtung spätestens zwei Monate vor dem gewollten 
Wirksamkeitsbeginn zu stellen. 

(4) Die ~eitriume einer Herabsetzung der Lehrverpflichtung 
nach Ab ... l dürfen "fUr den Landealehrer insgesamt zwei Jahre nicht 
Übersteigen. Diese Zeiträume sind auf den im S 448 Abs. 3 
angeführten Gesamtzeitraum anzurechnen. 

(5) S 44a Abs. 2, 3 zweiter und dritter Satz und 5 Z list 
sinngemäß anzuwenden. 

Art.1Z3-

~ (2) Zeiten. um die sich dadurch ein ursprünglich 
vorgesehener Zeitraum der Herabsetzung der Lebrverpfliehtu8q nach 
5 448 odei nach 5 44b Abs.2 verkürzt. bleiben fUr eine neuerliche 
Herabsetzung der Wochendienstzeitgewahrt. Bruchteile eines Jabres 
kÖanen bei einer neuerlichen HerabsetzuDg der Wochendienstzeit nur 
ungeteilt in Anspruch ;eno ...... n werden. 

(3) Eine Anwendung des Abs. 1 ist in den letzten vier Monaten 
des SChuljahres ausgelchlossen. 

Art V Z .. -

Behandlung von Bruchteilen bei der Feststellung 
der Lehrverpflichtung 

~ Ergeben sich bei der Ermittlung des Ausmaßes der 
t.ehrverpflichtung nach den S5 44 bis 46 und 48 bis 53 zuletzt nicht 
volle WOchenstunden. so ist ein Bruchteil bis einschließlich einer 
halben WOChenstunde auf die nichstniedrigere volle WOChenstunde 
abZurunden und ein Bruchteil von mehr als einer halben Ifochenstunde 
auf die nächsthöhere volle Wochenstunde aufzurunden. 

19 

• 

neu 

~ (1) Die Lehrverpflichtung des VOllbeschäftigten 
Landes lehrers 'ist auf seinen Antrag zur Pflege 

1. eines eiqenen Kindes, 
2. eines wahl- oder Pflegekindes oder 
3. eines sonstigen Kindes, das dem Haushalt des Landeslehrers 

angehört und fUr dessen Unterhalt überwiegend er und (oder) 
sein Ehegatte aufkommt. 

auf die Hälfte herabzusetzen. 

(2) Di~ LehrverpflichtuDg darf aus diesem Anlaß - ausgenommen 
im Falle das S 448 Abs. 3 - Dur auf die Dauer eines Jahres qder des 
Vielfachen eines Jahres oder bis zum Schuleintritt des Kindes 
herabgesetzt werden. 

wenn 
(3) Diese Herabsetzung der Lehrverpflichtung ist nur ZUlässig. 

1. das Kind du erste Lebensjahr vollendet bat und noch nicht 
schulpflichtig ist. 

2. das Kind dem Haushalt des Landeslehrers angehört und 
3. der Landes lehrer das Kind überwiegend selbst betreuen will. 

(4) cer Landeslebrer hat den Antrag auf Herabsetzung der 
Lehrverpflichtung spätestens zwei Monate vor dem gewollten 
Wirksamkeitsbeginn zu stellen. 

.. :~ 

(5) Die Herabsetzung der Lehrverpflichtung gemäß Ab3. 1 ist 
fUr die Pflege eines Kindes. das das dütte Lebensjahr vollendet 
hat, _nur bis zu einem Zeitraum von insgesamt vier Jahren zUlässiq. 

(6) S 448 Ab ... 4 und 6 Z 3 ist anzuwenden. 

~ (2) Die Dienstbehörde hat auf Antrag des Landeslebrers 
die vorzeitige Beendigung der Herabsetzung der Lehrverpflichtung 
nach den 55 44a oder 44b zu verfügen. wenn der Landes lehrer eine 
Teilzeitbeschiftigung nach 5 15c MSchG oder nach 5 8 EKOG in 
Anspruch nillllllt:. 

(3) Zeiten. um die sich dadurch ein ursprünglich vorgesebener 
Zeitraum der Herabsetzung der Lahrverpflicbtung nach S 44a oder 
nach 5 44bAbs. 5 verkürzt. bleiben für eine neuerliche 
Herabsetzung der Lehrverpflichtung gewahrt. Bruchteile eines Jahrei.' 
können bei einer neuerlichen Herabsetzung der Lehrve.pflichtun9 nur· 
ungeteilt in Anspruch genommen werden. 

(4) Eine Anwe~dung des Abs. 1 ist in den letzten vier MOnaten, 
des Schuljahres ausgeschlossen. 

Behandlung von BruChteilen bei der Feststellung 
, de" Lebrverpflichtung 

~ Ergeben sich bei de" Ermittlung des Ausmaßes der 
Lehrverpflichtung 

1. nach den 55 44 bis 46 und 48 bis 53 oder 
2. bei einer TeilzeitbeSChäftigung nach 5 15C MSchG oder nach 

5 8,EKOG 

zuletzt nicht volle Wochenstunden. so ist ein BruChteil bis 
einSChließlich einer halben Ifo.chenstunde auf die nichstniedügere 
volle Wochenstunde abzurunden und ein BrUChteil von mahr als einer 
balben WOcbenstunde auf die nächsthöhere volle WOChenstunde 
aufzurunden. 

7i~ , 

) .. 
,) 
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alt 

Art. y Z 6; 

~ (7) Die Abs. 1 bis sind auf Landeslehrer. deren 
Lehrverpflichtung,nach den 55 44a oder 44b herabgesetzt ist. nicht 

a~uwenden. 

20 

neu 

~ (7) Die Abs. 1 bis 6 sind auf Landeslehrer. 
1. deren ~ehrverpflichtung nach den S5 44a oder 44b 

herabgesetzt ist oder 
2,. 'die eine Teilzeitbeschäftigung nach S 15c MSchG oder nach' 

5 8 EKUG in Anspruch nehmen. 
nicht anzuwenden. 

(8) Zeiten einer Herabsetzung der Lehr/erpflichtung auf die 
Hälfte. die nach S 44b Abs. 2 in der bis zum Ablauf des 3D. Juni 
1991 geltenden Fassung gewährt worden sind. sind Dicht auf die 
Obergrenze nach 5 44a Abs. 5. sondern auf die Obergreaze Dach 5 44b 
Ahs.,5 anzurechnen. 

LLDG 1985 

Ar1;. VX Z 1-

~ (4) Der Lehrer. dessen Lehrverpflichtung Dach den §§ 45 
~ 46 auf die Hälfte herabgesetzt worden ist. darf eine 
,erwerbsmäaige Nebenbeschäftigung nur ausüben, wenn und insoweit die 
l»,"stbehörde dies genehmigt. Die Genehmigung ist - abgesehen von 
4eIl Fällen des Abs. 2 - zu 'versagen. wenn die Ausübung dieser 
Rebeobeschäftigung dem Grund der Herabsetzung der Wochendienstzeit 
widerstreitet. 

A.rt VX Z 2-

Herabsetzung der Lehrverpflichtung auf die Hälfte 

~ (1) Die Lehrverpflichtung des Lehrers kann auf seinen 
Al\:trag auf die Hälfte herabgesetzt werden. wenn dies zur Pflege 
oder Betreuung naher Angehöriger notwendig ist und wichtige 
liienstliche Interessen nicht entgegenstehen. Die Lehrverpflichtung 
datf - ausgenommen im Falle des S 49 Abs. 2 - nur auf die Dauer 
eines Jahres oder des Vielfachen eines Jahres herabgesetzt werden. 

(2) Die Zeit der Herabsetzung der Lehrverpflichtung endet 
ie40ch unbeschadet des S 49 mit Ablauf des Schuljahres. in dem die 
• m Abs. 1 festgelegte Frist abläuft; dies gilt nicht für solche 
~iträume. an 'die ohne Unterbrechung ein weiterer zeitraum der 
Herabsetzullg der Lebrverpfliqhtung nach den S5 45 oder 46 
~hließt. 

(3) Für einen Lehrer dürfen die Zeiträume der Herabsetzung der 
Dehrverpflichtung nach Abs. 1 insgesamt vier Jahre nicht 
aberschreiten. Zeiträume. um die infolgeder Anwendung des Abs. 2 
~hresfristeD überschritten werden, sind auf diesen Gesamtzeitraum 
~aurechnen. Soweit es die Einhaltung des Abs. 2 erfordert. ist 
eine UberSchreitung dieses Gesamtzeitraumes um höchstens ein Jahr 
a~issig. 

(4) Rahe Angehörige im Sinne des Ab •• 1 sind der Ehegatte und 
Personen. die mit dem Lehrer in gerader Linie verwandt sind. ferner 
Ceachwister. SChwiegereltern. Stief-,. Wahl- und Pflegekinder sowie 
d1. person. mit der 'der Lebrer in Lebensgemeinschaft lebt. 

(5) Die Lahrverpflichtun; darf nicht herabgesetzt werden. wenn 
1. sich· der Lehrer in den vorangegangenen fünf Jahren nicht 

ununterbrochen in einem Dienstverhältnis zu einer 
inlilldiscbell GebietSkÖrperschaft oder im Lehrberuf an einer 
inländischen öffentlichen SchUle oder an einer mit 
öffentlichkeitsrecht ausgestatteten inländischen 
PrivatSchule bef~nden hat. 

SJ.Q... (4) Der Lehrer. 
1. dessen Lehrverpflichtung nach den 55 45 oder 46 auf die 

Hälfte herabgesetzt worden ist oder 
2. der eine Teilzeitbeschäftigullg 'nach'S 15c MSChG oder nach 

S 8 !KOG ill Anspruch nimmt oder 
3. der sich in einem Karenzurlaub zUr Pflege eines behinderten 

Kindes nach S 65a befindet. 
darf eine erwerbsmäßige Mebenheschäftigung nur ausüben. wenn und 
insoweit die Dienstbehörde dies,genebMigt. Die Genehmigung ist 
_ abgesehen von den Fällen des Aba. a - zU,vers8gen, wenn die 
Ausübung dieser Rebenbeschäftigung dem Grund der nach den Z 1 bis 
getroffenen Maßnahme widerstreitet. 

Herabsetzung der Lehrverpflichtung auf die Hälfte 

~ (1) Die Lehrverpflichtung des Lehrers kann auf seinen 
Antrag auf die Hälfte herabgesetzt werden. 

1. dies zur Pflege oder Betreuung naher Angehöriger notwendig 
ist und 

2. wichtige 'dienstliche Interessen nicht entgegenstehen. 

(%) Rahe Angeh8rige im Sinne des Aha. 1 sind der Ehegatte und 
Personen, die mit dem Lehrer in, gerader Linie verwandt sind, ferner 
Geschwister. SChwiegereltern. Stief-.'wah1- und Pflegekinder sowie 
die Person, mit der der Lehrer in Lebensqemeinschaft lebt • 

(3) Die Lehrverpflichtung darf - ausgenommen im ,Falle des S 49 
Abs. 3 - nur auf die Dauer eines Jahres oder des Vielfachen ein.s 
Jahres herabgesetzt werden. 

(4) Die Zeit der ~erabsetzung der Lehrverpflichtung endet 
jedoch unbeschadet des S 49 mit Ablauf des Schuljahres. in dem die 
im Abs. 3 festgelegte Frist abläuft. Dies gilt nicht für solche 
Zeiträume, an die ohne·Unterbrechung ein weiterer Zeitraum 4.' 
Herabsetzung der Lehrverpflichtung nach den SS 45 oder 46 
anschließt. 

(5) FÜr einen Lehrer dürfen die Zeiträume der Herabsetzung de,. 
Lehrverpflichtung nach Abs. 1 insgesamt vier Jahre nicht 

"&berschreiten. Zeiträume. um die infolge der Anwendung des Abs. 4 
Jahr,.sfristen überschritten werden. sind auf diesen Geumtzeitraum 
aazurechllen. Soweit es die EiDhaltung desAbs. 4 erfordert. ist 
eine iJberschrei tung dieses Gesamtzei traumes um höchstehs ein Jahr 
zulässig. 

(6) Die LehrverpflichtuDg darf nicht herabgesetzt werden. wenn 
1. sich der Lehrer in den vorangegangenen fUnf Jahren nicht 

ununterbrochen in einem Oienstverhältllis zu einer 
inländischen Gebietskörperschaft oder im Lehrberuf an einer 
inländischen öffentlichen SChule oder an einer mit 
6ffentlicbkeitsrecb~ ·v~Q.~t~~~·~-~ inländi~cben 

privatschule befunden hat. 
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alt 

z. der Zeitraum der Herabsetzunq der Lehrverpflichtunq nach 
der VOllendung des 55. Lebens; ahres des Lehrers enden würde 
oder 

3. der Lehrer infolqe der Herabsetzunq der Lehrverpflichtung 
aus wichtiqen dienstlichen Gründen weder im Rahmen seines 
bisherigen Arbeitsplatzes noch auf einem anderen seiner 
dienstrechtlichen 

Stellunq zuudndest entsprechenden Arbeitsplats verwandet werden 
köllnte. 

s....u... (1) Dia Lehrvarpflichtung des vollbeschiftiqten Lehrers 
ist auf seinen.Antrag zur Pflege 

1. eines aigenen Kindes. 
z. ~ina. Wahl- oder Pflegekindes oder 
3. aines sonstigen Kindes. das de .. Haushal t das Lehrers 

angehört und für dessen Unterhalt überwiegend er und (oder) 
sein Eheqatte aufko_t. 

auf die Hälfte herabzusetzen. Diese Herabsetzunq der 
Lehrverpflichtung Wird mit dem Ablauf eines Jahres nach der Geburt 
d~. Ki~es wirksam und endet mit dem Ablauf von drei Jahren nach 
d~'. !;eburt des Kindes. 

(2) Auf Antrag des Lehrers kann die Dauer der Herabsetzung der 
Lehrverpflichtung höchstens bis zum Ablauf von fünf Jahren nach der 
Geburt des Kindes verlängert warden, wenn k~ine wichtigen 
dienstlichen Interessen entgegenstehen. 5 45 Aba. 1 zweiter Satz 
1st anzuwenden. 

(3) Dar Lehrer hat den Antrag auf Herabsetzung der 
Lehrvarpflichtunq spätestens zwei Monate vor dem gewollten 
Wirksamkeitsbeqinn zu stellen. 

(4) Dia Zeiträume einer Herabsetzung der Lehrverpflichtung 
nach Ab •• 2 dürfen für den Lehrer insqesamt zwei Jahre-nicht 
übersteiqen. Diese Zeiträume sind auf den im S 45 Abs. 
angeführten Gesamtzeitraum anzurechnen. 

(5) 5 45 Aba. 2. 3 zweiter Satz und dritter Satz und 5 Z 3 ist 
sinngemiB anzuwenden. 

Art VI Z; 3: 

~ (2) Zeiten. um die sich dadurch .in ursprüngliCh 
vorgesehener Zeitraum der Herabsetzung der Lehrverpflichtunq nach 
5 45 oder nach 5 45 Abs. 2 verkürzt. bleiben für eine neuerliche 
Herabsetzung der Wochendienstzeit qewahrt. Bruchteile eines Jahres 
können bei einer neuerlichen Herabsetzunq der wochendienstzeit nur 
ungeteilt in Anspruch genommen werden. 

(3) Bine Anwendung des ~s. 1 ist in den letzten, vier MOnaten 
des Schuljahres ausgeSChlossen. 

Art VI Z .-

.!....Ul- (7) Die Ab.. 1 bis 6 sind auf Lehrer. deren 
Lehrvarpfllchtunq nach den 55 45 oder 45 berabgesatzt ist. nicht 
anzuwenden. 

21 

neu 

2. der Zeitraum der Herabsetzung der Lehrverpflichtunq nach 
der Vollendunq des 55. Lebensjahres des Lehrers enden würde 
oder 

3. der Lehrer infolge der Herabsetzung der Lehrverpflichtung 
aus wichtiqen dienstli~hen Gründen weder im Rahmen seines 
bisheriqen Arbeitsplatzes noch auf einem anderen seiner 
dienstrechtlichen Stellunq zumindest entsprechenden 
Arbeitsplatz verwendet werden könnte. 

s....u... (1) Die Lehrverpflicbtunq de,s vOllbeschöftigten Lehrers 
ist auf seinen Antraq zur Pflege 

1. eiDes eigenen Kindes, 
2. eines wahl-' oder Pflegekindes oder 
3. eines sonstigen Kindes, das dem HaUshalt des Lehrers 

anqehört und für dessen Unterhalt überwiegend er und (oder) 
sein Eheqatte aufkommt. 

auf die Hälfte berabzusetzen. 

(2) Di.e Lehrver~flichtunq darf aus diesem Anlaß - ausgenommen 
im Falle des § 49 Abs. 3 - nur auf die Dauer eines Jahres oder des 
Vielfachen eines Jahres oder bis zum Schuleintritt des Kindes 
herabgesetzt werden. 

wenn 
(3) Diese Herabsetzung der Lehrverpflichtung ist nur zulässig. 

1. das Kind das erste Lebensj ahr vollendet hat und noch nicht 
schulpflichtig ist. 

z. das Kind dem Haushalt des Lehrers angehört und 
3. der Lehrer das Kind überwieqend selbst bet,euen will. 

(4) Der Lehrer hat den Antrag auf Herabsetzung der 
Lehrverpflicbtunq spätestens %Mei MOnate vor dem gewollten 
Wirksamkeitsbeginn zu .tellen. 

(5) Die Herabsetzung der Lehrverpflichtunq qemäß Abs. 1 ist 
für die Pflege eines Kindes. das das dritte Leben.jahr vollendet 
hat, nur bis zu einem zeitraum von insgesamt vier Jahren ZUläSSig. 

(5) 5 45 Aba. 4 und 5 Z 3 ist anzuwenden. 

~ (2) Die Dienstbehörde hat auf Antrag des Lehrers die 
vorzei,tige Beendigung der Herabsetzung der Lehiverpflichtung nach 
den S5 45 oder 45 zU verfügen. wenn der Lehrer eine 
Teilzeitbeschäftigunq nach §. 15c MScbG oder nach S 8 EKUG in 
Anspruch ni_t. 

(3) Zeiten. um die. sich dadurch ein ursprünqlich vorgesehener 
Zeitraum der Herabsetzung der Lehrverpflichtu~g nach 5 45 oder nach 
5 46 Aba. 5 verkürzt, bleiben für 'eine neuerliche Herabsetzung der 
Lehrverpflichtunq gewahrt. Bruchteile eines Jahres können bei einer 
neuerlichen HerabsetzUng de~ Lehrverpflichtunq nur unqeteilt in 
Anspruch genommen werden. 

(4) Bine Anwendung des Abs. 1 ist in den letzten vier Monaten 
des SChuljahres ausqeschlossen. 

1-UL. (7) Die Abs. I bis 5 sind auf Lehrer. 
'1. daren Lehrverpflichtunq nach den SS 45 oder 45.herabqesetzt 

ist oder 
2. die eine Teilzeitbeschäftigung nach S 15c MSchG oder nach 

5 8 EXUG in Anspruch nehmen. 
nicht anzuwenden. 

(8) Zeiten einer Herabsetzunq der Lehrverpflichtung auf die 
Hälfte. die nach 5 46 Abs. Z in der bis zum Ablauf des 30. Juni 
1991 geltenden !assung gewährt worden sind. sind nicht auf die 
Oberqrenze nlcb 5 45 Abs. 5. sondern auf die Obergrenze nacb S 46 
Abs. 5 anzurechnen. 
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alt neu 

Bundesforste-Dienstordnung 1986 
t 

Art. YII Z l' 

1-l1. (3) Der Bedienstete. der sieh in einem Karenzurlaub zur 
Pflege eines behinderten Kindes gemäß § 56a befindet. darf eine 
e:rwerbsmiSig8 Nebenbeschäftigung' nur ausüben, wenn und insoweit. die 
Generaldirektion ~~dies genebllligt. Die Genebllligung ist zu versaqen 

1. in den räl1en des Abs. lader 
2. wenn die Ausübung dieser Nebenbeschäftigung dem Grund der 

Pflege des behinderten Kindes widerstreitet. 

1-l1. (3) Der Bedienstete. 
1. der eine Teilzeitbeschäftigung nach § 15c MSchG oder nach 

S a EKUG in Anspruch nimmt oder 
2. der sich in einem Karenzurlaub zur Pflege eines behinderten 

Kindes nach § 56a befindet. 
darf eine erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung nur ausüben. wenn und 
insoweit die Generaldirektion dies genebllligt. Die Genebllligung ist 
in den rillen des Abs. 1 sowie dann zu versagen. wenn die Ausübung 
dieser Nebenbeschäftigung dem Grund der nach den Z 1 und 2 
getroffenen Maßnabllle widerstreitet. 

Eltern-Karenzurlaubsgesetz 

Att.....U.4 

SpDiJerbestiDlD\lngen fÜr Bediensteto des Öffentlichen pienstes 

~ (1) Für Bedienstete. die in einem 
1. Dienstverhältni~ zum Bund, 
2. in § ~1 Abs. l~Z 4 angeführten Dienstverhältnis. 
3. Dienstverhältnis gemäß S 1 Ab •• 2 des 

Vertraqsbedienstetengesetzes 1948, BGB1. Sr. 86, 
stehen. gelten die Abweichungen der Ab •• 2 bis 7. 

(2) S 2 Abs. 3 ist nicht anzuwenden. 

(3) S 3 Abs. 5 ist nicht anzuwenden. Wird der gemeinsame 
Haushalt des Vater. mit dem Kind aufgehoben oder die überwiegende 
,Betreuung des Kinde. durch den vater beendet. so endet der 
Karenzurlaub~nach die.em Bundesgesetz. Der Bedienstete gilt ab 
diesem ~eitpunkt bis zum Ende des ursprüngliCh nach diesem 
Bundesgesetz gewährten Karenzurlaubes als gegen Entfall der Bezüge 
im Sinne der dienstrechtlichen vorscbriften beurlaubt. Wenn es der 
Dienstgeber jedOch begebrt. hat der Bedien.tete vorzeitig den 

,- Dienst anzutreten. 

(4) Soweit S S. S 6 Ab •• 1. S a und § 9 an die A~sübung einer 
Teilzeitbeschäftigung anknüpfen. ist darunter 

1. bei Bundesbeamten. fUr die S 50b BOG 1979. BGB1. Nr. 333. 
gilt. statt des Wortes ·Teilzeitbeschäftigung· die 
Herabsetzung der Wocbendienstzeit auf die Hälfte gemäß 
S 50b Abs. 1 und 3 bis 5 BOG 1979. 

2. bei Lande.lehrern. fUr die S 44b LOG 1984. BGB1. Nr. 302. 
gilt. statt des Wortes ·Teilzeitbeschäftigung· die 
Herabsetzung der Wocbendienstzeit auf die Hälfte gemäß 
S 44b Abs. 1 und 3 bis 5 LOG 1984. 

3. bei land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrern. für die 
S 46 LLDG 1985. BGB1. Nr. 296. gilt. statt des Wortes 
·Teilzeitbeschäftigung" die~gerabsetzung der 
WOchendienstzeit auf dia Hälfte gemäß S 46 Abs. 1 und 3 bis 
5 LLDG 1985 

zu verstehen. 

(5) S 6 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe. daß an die Stelle des 
Zitates ·S 3 Abs. 5· das Zitat ·S 10 Abs. 3 zweiter Satz· tritt. 

(6) Statt 5 6 Ab •• 4 sind die S5 20 bis 23 MSchG anzuwenden. 

(7) 5 a ist 
1. auf Bundesbeamte. Lande.lehrer (S 1 LOG 1984) und land- und 

fDrstwirtschaftliche Landeslehrer, (S 1 LLDG 1985) nicht 
anzuwenden, 

Sonderhestirmpnpgeil fÜr Bedienstete des Öffentlichen pien!!ltes 

~ (1) Für Bedienstete. die in einem 
l. 'Dienstverhältnis zum Bund, 
2. in S 1 Abs. 1 Z 4 angeführten Dienstverhältnis. 
3. Dienstverhältnis gemäß § 1 Abs. 2 des 

vertrags,bedienstetengesetzes ,1948, BGBl. Nr. 86, 

stehen. gelten die Abweichungen der folgenden Absätze. 

(2) S 2 Ab •• ist nicht anzuwenden. 

(3) S 3 Abs. 5 i.tnicht anzuwenden. Wird der gemeinsame 
Haushalt des Vaters mit dem Kind aufgehoben oder die überwiegende 
Betreuung des Kindes durch den Vater beendet, so endet der 
Karenzurlaub nach diesem Bundesgesetz. Der Bedienstete gilt ab 
diesem Zeitpunkt bis zum Ende des ursprünglich nach diesem 
Bwtdesgesetz gewährten ltarenzurlaubeS als gegen Entfall der Bezüge 
im Sinne der dienstrechtlichen ~Vorscllriften beurlaubt. Wenn es der 
Dienstgeber jedoch begehrt. hat der Bedienstete vorzeitig den 
Dienst anzutreten. 

(4) S 6 Ab •• 2 gilt mit der Maßgabe. daß an die Stelle des 
Zitates 'S 3 Ab •• S' das ~itat 'S 10 Abs. 3 Zweiter Satz' tritt. 

(5) Statt S 6 Ab •• 4 sind die S5 20 bis 23 MSchG anzuwenden. 

(6) 5 8 ist auf Richter. auf Ordentliche 
Oniversitäts(Hochschul)professoren. auf Lehrer. die eine im § 8 

Abs. 1 BOG 1979. BGB1. Nr. 333. im 5 S5 Aha. 4 oder 5 LOG 1984. 
BGB1. sr. 302. oder im S 56 LLDG 1985, BGB1. Nr. 296. angefÜhrte 
:t..eitungsfunktion ausüben oder mit einer Schul aufsichts funktion 

betraut .ind. auf Klassenlebrer und auf Beamte des 
Scbulaufsichtsdienste. nicht anzuwenden. 

(7) S 8 Abs. 1. 7 und 10 letzter Satz ist auf Bundesbea~te. 
Lande.lehrer (S 1 LOG 1984) und Land- und forstwirtschaftliche 
Landeslehrer (§ 1 LIJlG 1985) nicht anzuwenden. Die übrigen 
BestilllDUngen des S a sind auf diese Beamten mit folgenden 
Abweichungen anzuwenden: 

1. Eine Teilzeitbeschäftigung ist nur im Ausmaß der halben 
regelmäßigen Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) zuläSSig. 

2. Eine Teilzeitbeschäftigung'darf von der Dienstbehörde nur 
dann abgelehnt werden. wenn der Beamte infolge der 
Teilzeitbeschäftigung aus wichtigen dienstliChen Gründen 
weder 1m Rahmen .eines bisherigen Arbeitsplatzes noch auf 
einem anderen seiner dien.trecbtlichen Stellun~ zumi~est 
entsprechenden Arbeitsplatz verwend&t werden könnte. 

3. Die Bestimmungen über den Kündigungs-und EntlassungsBchutz 
gelten auch während eines Rechtsmittelverfahrens betreffend 
die Ablehnung der Teilzeitbeschäftigung. 
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alt 

t. auf die übrigen von Abs. 1 erfaßten Bediensteten mit der 
Ila8gabe anzuwenden. daß 
a) eine Teilzeitbeschäftigung jedenfalls nicht zulässig 

ist. wann der Bedienstete infolge der 
Teilzeitbeschiftigung aus wichtigen dienstlichen Gründen 
weder im Rahmen seines bisherigen Arbeitsplatzes noch 
auf einem anderen seiner dienstrechtlichen Stellung 
zuaindest entsprechenden Arbeitsplatz verwendet werden 

kÖnnte. und 
b) i .. Abs. 10 an die SteÜe der verweisungen auf § 10 

Abs. 3 bis 7, 12 Ab •• 1 und 13 MSchG die entsprechenden 
verweisungen auf die 5S 20 bis 22 MSchG treten. 

23 

neu 

4. I .. 58 Ab •• 10 sind die Verweisungen auf die.5S 10 Abs. 
bis 7. U Alls. 1 und 13 MScbG mi t den Änderungen 
anzuwenden, die .ich aus den S5 20 bis 22 MSchG ergebe~ 

5. Bei der stundenmäßigen Festlegung der Zeiträume, in dsne~ 
der Beamte Dienst zu versehen hat, ist auf die persönlichen· 
Verhältnisse des Beamten, insbesondere auf die GrUnde, die 
zur Teilzeitbeschäftigung geführt haben. soweit Rücksicht 
zu nehmen. als .nicbt wichtige dienstliche Interes$en 

entgegenstehen. 
6. Dia Dienstbehörde kann auf Antrag des Be ... ten die 

vorzeitige Beendigung der Teilzeitbeschäftigung verfügen, 

wenn 
a) der Grund für die Teilzeitbeschäftigung weggefallen ist. 
b) das AUSschöpfen der ursprüngliCh verfügten Dauer der 

Teilzeitbeschäftigung <ür den Beamten eine Hirte . 
bedeuten würde und 

c) keine wiChtigen dienstlichen Interessen entgeqenstehen. 
7. Auf Landes lehrer , die Teilzeitbeschäftigung in Anspruch 

nehmen. ist S 44c Abs. 2 LOG 1984 anzuwenden. 

(8) Lassan bei dan i~ Ab •• 7 ang~führten Beamten die 
besonderen Umstände des Dienstes eine genaue Einhaltunq der halben 
WOChendienstzeit. (LebrverpflichtuDg) nicht zu, so kann sie soweit 
1lberscbrit.ten werden, als es nötig ist, um ihre Unterschreitung zu 

ve~ideD. Ansonsten kann ein im Absw 7 angefÜhrter Beamter über 
da& AusmaS seiner Teilzeitbeschäftigung hinaus zur Dienstleistung 
nur haraDgezoggn werden, wenn die Dienstleistung zur Vermeidung 
eines SChadens unverzüglich notwendiq ist und ein Bediensteter, 
dessen Wochendienstzeit (Lehrverpflichtung) nicht herabgesetzt ist. 
nicht zur verfügung steht. Die zeit einer so~chen zusätzlichen 
Dienstleistung ist entweder durch Freizeit auszugleiChen oder nach 
den besoldungsrechtlichen Vorschriften abzugelten. Bei Lehrern ist 
ein solcher ~reizeitausgleich unZUlässig. 

(9) 5 8 ist auf die übrigen von Abs. und 7 nicht: erfaß~en 

Bedienstetan mit dar Maßgabe anzuwenden, daß 
1. aine Teil .. ei tbeschiftigung jedenfalls nicht zulässig ist. 

Nenn der Bedienstete infolge der T~ilzeitbeschäftigung aus 
wichtigen dienstliChen Gründen weder im Rahmen seines 
bisherigen Arbeitsplatzes noch auf einem anderen seiner 
dienstrechtlichen Stellunq zumindest entsprechenden 
Arbeitsplatz verwendet werden könnte, und 

2. i .. 5 8 Abs. 10 die Verweisungen auf die 55 10 Abs. 3 bis 7. 
12 Abs. 1 und 13 MScl'G mit den Änderungen anzuwenden sind, 
die sich aus den 55 20 bis 22 MSchG ergeben. 

(10) Ansprüche nach S 8. haben nur Eltern. Adoptiv- oder 
Pflegeeltern. wenn das Kind nach dem 30. Juni 1990 geboren wurde. 
tUr Kinder. die in der zeit zwischen 30. Juni 1990 und 1. Juli 1991 
geboren worden sind, kann der Beamte den Antrag auf 
Teilzei.tbeschäftigung auch nach Ablauf der i .. S 8 Aba. 

angeführten Frist stellen. 
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Mutterschutzgesetz 1979 

~ 
UJ..,. (3) Soweit dia S5 15b bis 15d an die Ausübung einer 

Tei12eitbeschäftigung anknüpf an. ist daruntar 
1. bei Bundesbeamten. für die S 50b BOG 1979. BGB1. Nr. 333. 

gilt, statt des Wortes -Teilzeitbeschäftigung- die 
Herabsetzung der Wochendienstzeit auf die Hälfte gemäß 
5 50b Abs 1 und 3 bis 5 BOG 1979. 

2. bei Lande.lehrern. für die S 44b LOG 1984. BGB1. Nr. 302. 
gUt., statt des Wortes "Teilzeitbeschäftigung" die 
Herabsetzung der wochendienstzeit auf die Hälfte gemäß 
5 44b Abs. 1 und 3 bis 5 LOG 1984. 

3. bei land- und forstwirtschaftlichen Landaslehrern. für die 
S 46 LLDG 1985. BGB1. Nr. 296. gilt. statt des Wortes 
·Teilzeitbeschäftigung· die Herabsetzung der 
Wochen4ienstzeit auf die Hälfte gemäß S 46 Abs. 1 und 3 bis 
S LLDG 1985 

EIl verstehen. 

(4)5 15c ist 
1. auf Bundesbeamte. Landeslehrer (5 1 LOG 1984) und land- und 

forstwirtschaftlicbe Landeslebrer (5 1 LLDG 1985) nicht 
anzuwenden, 

2. auf die übrigen vom S 18 erfaßten Bediensteten mit der 
MaJ3gabe anzuwenden. daß 
a) eine T~ilzeitbeschäftigung jedenfalls nicht zulässig 

ist. wenn die Bedienstete infolge der 
Teilzeitbeschäftigung aus wichtigen dienstlichen Gründen 
weder im Rahmen ihr'!'s biSherigen Arbeitsplatzes noch auf. 
einem anderen ihrer'dien.trechtlichen Stellung zumindest 
eatsprachenden Arbeitsplatz verwendet werden kÖnnte, und 

b) im Abs. 10 die Verweisung auf dIe S5 10 und 12 mit den 
Änderungen anzuwenden ist. die sich aus den S§ 20 bis 22 

ergeben. 

UJ..,. (3) S 15c ist auf Richter. auf Ordentliche 
Universitäts (Hochschul) protessoren. auf Lehrer, die eine im § 8 
Abs. 1 BOG 1979. 8GBL Nr. 333. im § 55 Abs. • oder 5 LOG 1984. 
BGB1. Nr. 302. oder im S 56 LLDG 1985. BGB1. Nr. 296 •• nqeführte 
Leitung,afunktion ausüben oder mit einer Schulaufsicht. funktion 
betraut sind, auf Klassenlehrer und auf Beamte d,s 
Schulaufsichtsdienstes nicht anzuwenden. 

(4) S 15c Abs. 1. 7 und 10 letzter Satz ist auf Bundesbeamte. 
Landeslehrer (§ 1 LOG 1984) und Land- und forstwirtschaftliehe 
Landeslehrer (5 1 LLDG 1985) nicht anzuwenden. Dia übrigen 
Bestimmungen das S 15c sind auf die~e Beamten mit folgenden 
Abweichungen anzuwenden: 

1. Eine Teilzeitbeschäftigung ist nur im Ausmaß der halben 
regelmäßigen Wochendienstzeit (Lahrverpfliehtung) zulässig. 

2. Eine Teilzeitbeschäftigung darf von der Dienstbehörde nur 
dann abgelehnt werden. wenn der Beamte infolge der' 
Teilzeitbeschäftigung aus wichtigen dienstlichen Gründen 
weder im Rahmen seines bisherigen,Arbeitsplatzes noch auf 
einem ander~n s~iner dienstrechtlichen Stellung zumindest 
entsprechenden Arbeitsplatz verwendet werden könnte. 

3. Die Bestimmungen über den It'ündigungs- und Entlassungsschutz 
gelten aucb während eines Rechtsmittelv~rfahrens betreffend 
die Ablehnung der Teilzeitbeschäftigung. 

4. Im S 15c Aba. 10 ist die Verweisung auf die S5 10 und 12 
mit den Änderungen anzu~enden. die sieb aus den S5 20 bis 
22 ergeben. 

5. Bei der stundenmäß~gen Festlegung der Zeiträume. in denen' 
der Beamte Dienst zu versehen hat, ist ,auf die persönlichen 
Verhältnisse des Beamten. insbesondere auf die Gründe, die 
zur Teilzeitbeschäftigung qe~ührt haben, soweit Rücksicht 
zu nehmen. als nicht wichtige dienstliche .nteressen 
entgegenstehen. 

6. Die Dienstbehörde kann auf Antrag des aeamten die 
vorzeitige Beendigung der Teilzeitbeschäftigung verfü~en, 
wenn 
a) der Grund für die Teilzeitbeschäftigung weggefallen ist. 
b) das Ausschöpfen der ursprünglich verfügten Dauer der 

Teilzeitbeschäftigung für den Beamten eine Härte 
bedeuten würde und 

c) keine wichtigen dienstlichen Interessen entgegenstehen. 
7. Auf Landeslehrer. die Teilzeitbeschäftigung in Anspruch 

nehmen. ist S 44<: Abs. 2 LOG 1984 anzuwenden. 

(5) Lassen bei den im Abs. 4 angeführten Beamten die 
beSOnderen Umstände des Dienstes eine genaue Einhaltung der halben 
WOchendienstzeit (Lebrverpflichtung) nicht zu, so kann sie soweit 
überschritten werden, als es nötig ist, um ihre Unterscbreitunq zu 
vermeiden. Ansonsten kann ein im Ab.. 4 angeführter Beamter über 
das Ausmaß seiner Teilzeitbeschäftigung hinaus EIIr Dienstleistung 
nur herangezogen werden, wenD die Dienstleistung zur Vermeid:ung 
eines Schadens unverzügliCh notwendig ist und ein Bediensteter. 
dessen WOchendienstzeit (Lehrverpflichtung) nicht herabgesetzt ist. 
nicht zur Verfügung steht. Die Zeit einer solchen zusätzlichen 
Dienstleistung ist entweder durch Freizeit auszugleichen oder nach 
den besoldungsrechtlichen Vorschriften abzugelten. Bei Lehrern ist 
ein solcher Freizeitausgleich unzuläsSig. 

(6) S 15c ist ouf die übrigen von Abs. 3 und 4 nicht erfaeten 
Bediensteten mit der Maßgabe anzuwenden. daß 

1. eine Teilzeitbeschäftigung jedenfalls nicht ZUlässig ist. 
wenn der Bedienstete infolge der Teilzeitbeschiftigung aus 
wichtigen dienstlichen Gründen weder im Rahmen seines 
bisherigen Arbeitsplatzes noch auf einem anderen seiner 
dienstrecbtlichen Stellung zumindest entsprechenden 
Arbeitsplatz verwendet werden könnte, und 

2. im S lSc Abs. 10 die Verweisung auf die 55 10 und 12 mit 
den Änderungen anzuwenden ist. die sichau. den S5 20 bis 
22 ergeben. 
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(7) Ansprüche nach S 15c haben nur Eltern. Adoptiv- oder 
Pflegeeltern. wenn da .. Kind nach d .... 30. Juni 1990 geboren wurde. 
Für Kinder. die in der Zeit zwischen 30. Juni 1990 und 1. Juli 1991 
geboren ~worden sind, kann der Beamte den ADtraq auf 
Teilzeitbeschäftigung auch nach Ablauf der im S 15C Abs. 6 
angeführten Frist stellen. " 

.0:' ., 
"'jo>'~' ... , 

{. 

Karenzurlaubsgeldgesetz ::,,::~\,;;,(:>::,.,\ -'"4 

Art XI Z 1 his 4; 

~ (1) Nimmt jeweils nur ein Elternteil nach dem Ablauf 
des ersten Lebensj ahres des Kindes eine Teilzei tbeschiftigll.ng nach 
§.15c MSchG oder S 8 EKUG oder nach § 50b Abs. 1 und 3 bis 5 BOG 
1979. 8GB1. Nr. 333. oder nach einer anderen gleichartigen 
österreicbiscben Rechtsvorschrift in Anspruch, so gebührt diesem 
auf Antrag das Karenzurlaubsgeld für die Dauer der 
Teilzeitbeschäftigung (llerabsatzung der Wochendienstzait auf.die 
>;":, 'te, höch.tens bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des 
~,":""" Das Karenzurlaubsgeld gemäß § 3 Abs. 1 bis 2a vermindert 
sich um den lIundertsatz der Teilzeitbeschäftigung (llerabsetzung der 
WOcbendienstzeit auf die Hilfte). gemessen an der wöchentlicben 
Norma1arbeitszeit. lIöchstens gebühren 50 vII des Karenzurlaubsgeldes 
gemäß S 3 Ab.. 1 bis 2a. 

(3) NebJllen bei.de Elternteile nebeneinander eine 
Teilzeitbeschäftigung im Sinne des Aba. 2 auf. so gebübrt. wenn 
dieses Bundesgesetz 

1. nur auf einen Elternteil anzuwenden ,ist. die ..... Elternteil. 
2. auf beide Elternteile anzuwenden ist. beiden Elternteilen 

auf Antrag das Karenzurlaubsgeld für die Dauer der 
Teilzeitbeschäftigung (Herabsetzung d!!r WOchendienstzeit auf die 
lIälfte) hÖChstens bis zur VOllendung des zweiten Leben~jahres des 
Kindes. Das Karenzurlaubsgeld gemäß S 3 Abs. 1 bis 2a vermindert 
sich für jeden Elternteil um den Hundertsatz seiner 
Teilzeitbeschäftigung (llerabsetzung der Wochendienstzeit auf die 
Rälfte), gemessen an der wöchentlichen Rormalarbeitszeit. Höchstens 
gebühren jedem Elternteil 50 vII des Karenzurlaubsgeldes gemäß § 3 
Abs. 1 bis 2a. Durch Z 1 wird ein allfälliger Anspruch des anderen 
ElterDteiles auf Karenzurlaubsqeld nach einer anderen 
österreichischen Rechtsvorschrift nicht berührt. 

(4) Ist ein Elternteil verhindert; da~ Kind selbst zu 
betreuen. und nimmt der andere Elternteil nach § 15c MschG oder 
nach S 8 ~G oder nach einer gleichartigen österreichischen 

Rechtsvorschrift eine TeilzeitbeSChäftigung in Anspruch oder 
verlängert er diese längstens bis zur Vollendung des dritten 
Lebensjahres des Kindes. so gilt Abe. 2 Sinngemäß. 

(5) Wird im Falle des Abs. 3 oder in einem gleichgelagerten. 
in einer gleichartigen österretcbischen Rechtsvorschrift geregelten 
Fall die Teilzeitbeschäftigung (lIerabsetzuDg der Wochendienstzeit 
auf die lIäUte) eines Elternteiles bBendet und nimmt dieser 
Ilternteil den Bezug oder Fortbezug des vollen Karenzurlaubsgeldes 
nacb einer österreichischen Rechtsvorschrift in Anspruch. so 
gebührt dem anderen Ilternteil ab diesem Zeitpunkt kein 
Karenzurlaubsgeld wegen Teilzeitbeschäftigung. 

(6) Der Anspruch auf Earenzurlaubsgeld besteht niCht für 
Zeiträume, für die der jeweilige Elternteil 

1. Entgelt aus ein .... anderen Dienstverhältnis bezieht. 
2. selbstilndig erwerbstätig ist oder. 
3. ohne in einem Dienstverhilltnis,zu stehen. im Betrieb des 

Ehegatten, der Eltern oder der Kinder tätig ist 
und das Entgelt monatlich 60 vII des in S 3 Ab •• 1 lit. a 
angeführten Betrages übersteigt. 

(7) Der in den Abs. 1 bis 6 angefÜhrte Begriff 'Elternteil' 
umtaSt ia Bedarfsfall auch die Begriffe 'Adoptivelternteil' und 
·Pflegeelternteil·. 

(8) 52 Abs. 1 Z 2 und Abs. 2.5 und 8 und die 5S 6 bis 10 sind 
auf den Bezug ~es ve~nderten Karenzurlaubsgeldes nach den Abs. 1 

bis 7 anzuwenden. 

:::'I:l-,I","~;';, 

'" : ';~~'<' ,I;.')., ;,.l.f.';: 

, " ~l:'" 

1...l.lc... (2) NilllDt jeweils nur ein Elternteil nach dem Ablauf 
da. ersten Lebensjahres des Kindes eine Teilzeitbeschäftigung nach 
S 15c MSchG oder S 8 EKUG oder nach einer anderen gleichartigen 
österreichischen Rechtsvorschrift in Anspruch. so gebührt diesem. 
wanD dieses Bundesgesetz auf ihn anzuwenden ist, auf Antraq das 
Karenzurlaubsgeld für die Dauer der TeilzeitbeSChäftigung höchstens 
bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes. Das 
Karenzurlaubsgeld gemäß S 3 Abs. 1 bis 2a ve.rmindert sich um den 
Prozentsatz der Teilzeitbeschäftigung, gemessen a~ der 
wöchentlichen Rormalarbeitszeit. Höchstens gebühren 50 \ des 
Karenzurlaubsgeldes gemäß·S 3 Abs. 1 bis 2 •• 

(3) Nehmen beide Elternteile nebeneinander eine 
TeilzeitbeSChäftigung im Sinne des Abs. 2 auf. so gebÜhrt. wenn 
diesea·Bundesgesetz 

1. nur auf einen Ilternteil a~zuwenden ist. diesem Elternteil. 
z. auf bald. Elternteile anzuwenden ist, beiden Elternteilen 

auf Antrag das Karenzurlaubsgeld nach diesem Bundesgesetz für die 
Dauer der Teilzeitbeschäftigung höchstens bis zur Vollendun~ des 
zweiten Lebensjahres des Kinde •• O·as Karenzurlaubsgeld gemäß § 3 
Abs. 1 bis 2a vermindert sich für jeden Elternteil um den 
Prozentsatz seiner Teilzeitbeschäftigung. geme.sen an der 
wöchentlichen Normalarbeitszeit. Höchstens gebühren jedem 
Elternteil 50 \ des Karenzurlaubsgeldes gemäß S 3 Abs. 1 bis 2a. 

(4) Das Karenzurlaubsgeld wegen Teilbeschäftigung gemäß Ab •• 
und 3 gebührt jedoch nicht für Zeiträume. für die der andere 
Elternteil,das volle Karenzurlaubsgeld nach diesem Bundesgesetz 
oder anderen österreichischen Rechtsvorschriften bezieht. 
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Arbeitslosenversicherungsgesetz 

Axt. xxx-
~ (9) Bei der Beurteilung gemäß Ab •• 4. ob nebeneinander 

c"... T.Uzeitbeacbiftiqung aufgeno .... n wurde. gilt die Herabsetzung 
~WOcbeDdienstzeit auf die Hälfte gemäß § 50b Abs. 1 und 3 bis 5 
_1979. IGB1. Kr. 333. in der jeweils geltenden Fassung oder nach 
~chartiqen österreichischen Rechtsvorscbriften als 
"'lzeitbescbiftigung. 

neu 
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